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Gemäß der Richtlinie 2013/ 

59/Euratom vom 5. Dezember 

2013 soll das Strahlenschutz-

recht dem aktuellen wissen-

schaftlichen Erkenntnisstand 

angepasst werden [1] und über 

ein entsprechendes Strahlen-

schutzgesetz in deutsches 

Recht umgesetzt werden. Da-

zu hatte, wie bereits berichtet, 

das Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB) 

nach jahrelanger Vorbereitung 

hinter verschlossenen Türen 

am 22. September 2016 den 

Entwurf eines Gesetzes „zur 

Neuordnung des Rechts zum 

Schutz vor der schädlichen 

Wirkung ionisierender Strah-

lung“ im Rahmen einer Ver-

bändeanhörung veröffentlicht. 

[2] Stellungnahmen sollten 

innerhalb eines Monats abge-

geben werden und am 3. No-

vember 2016 fand eine münd-

liche Anhörung im BMUB in 

Berlin statt. Mit Hilfe eines 

Textes der Medizinphysikerin 

Professor Dr.rer.nat. Inge Schmitz-

Feuerhake und des Epidemio-

logen Professor Dr.med. Wolf-

gang Hoffmann gelang es von 

Seiten der Umwelt- und Anti-

Atom-Initiativen in diesem 

kurzen Zeitraum lediglich dem 

Bund für Umwelt und Natur-

schutz Deutschland e.V. 

(BUND) eine ausführliche Stel-

lungnahme abzugeben. Weil der 

Text im Kern bereits vor der 

Veröffentlichung des Gesetz-

estextes entstanden war, 

nimmt er noch nicht direkt 

Bezug auf ihn, sondern formu-

liert und begründet Ansprüche 

im Hinblick auf die Vorgaben 

der Euratom-Richtlinie. 

Die Euratom-Richtlinie basiert 

auf den Empfehlungen der In-

ternationalen Strahlenschutz-

kommission (ICRP) aus dem 

Jahre 2007, die lediglich auf 

Erkenntnissen der 1970er Jah-

re beruht. Die ICRP befindet 

sich bezüglich der Strah-

lengefahren nicht auf dem 

Stand der Wissenschaft und 

blendet viele Anforderungen 

an einen Strahlenschutz aus, 

der das in der Verfassung nie-

dergelegte Recht auf körperli-

che Unversehrtheit respektiert, 

rügen deshalb mehr als 50 Ini-

tiativen in einer gemeinsamen 

Stellungnahme. [3] Die unter-

zeichnenden Organisationen 

fordern, vorrangiges Ziel im 

Strahlenschutzgesetz müsse 

die Gesundheit der Bevölke-

rung sowie die Unversehrtheit 

und die Vermeidung von ge-

netischen Schäden für die 

Nachkommen sein. Insbeson-

dere wirtschaftliche Interessen 

seien diesem Ziel strikt unter-

zuordnen. Deshalb müsse das 

Vermeidungs- und Minimie-

rungsgebot eine zentralere 

Rolle einnehmen als in der ak-

tuell vorliegenden Gesetzes-

fassung. Weil sich aus dem 

aktuellen Stand der Wissen-

schaft ergibt, daß die Wirkung 

geringer Strahlendosen unter-

schätzt wurde, müssten die 

Grenzwerte auf ein Zehntel 

der bisherigen Grenzwerte ab-

gesenkt werden. 

Hinsichtlich der Atommüll-

entsorgung fordern die Um-

weltverbände und -initiativen 

zudem den vollständigen Ver-

zicht auf Freigabe. Die Frei-

gabe geringer kontaminierter 

Reststoffe widerspreche den 

grundsätzlichen Prinzipien des 

Strahlenschutzes und dem da-

rin enthaltenen Minimie-

rungsgebot. 

Alle diese Einwände und For-

derungen werden jedoch un-

berücksichtigt bleiben. Das 

war Teilnehmern an der 

mündlichen Anhörung des 

BMUB zufolge den Gesprä-

chen mit Verantwortlichen des 

Ministeriums am Rande der 

Veranstaltung zu entnehmen. 

Die Euratom-Richtlinie solle 

Strahlentelex, Th. Dersee, Waldstr. 49, 15566 Schöneiche b.Bln. 
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„eins zu eins“ umgesetzt wer-

den. Lobbyisten der Industrie-

und Radiologenverbände wa-

ren zudem auch diese Min-

destanforderungen noch zu 

restriktiv. Offen wurde von 

Seiten der Verbände for-

schender Mediziner und Phar-

mafirmen gedroht, „Himmel 

und Hölle“ zur Durchsetzung 

ihrer Interessen in Bewegung 

zu setzen. Lediglich die Stahl-

hersteller fürchten den Ruch, 

daß in ihren Produkten Atom-

müll eingeschmolzen ist. 

Das neue Strahlenschutzgesetz 

soll offenbar auf dem Kennt-

nisstand vor vier Jahrzehnten 

verharren. Um dagegen den 

„Stand der Wissenschaft“ auf-

zuzeigen, dokumentiert Strah-

lentelex nachfolgend die Stel-

lungnahme des BUND in ihrer 

vollständigen Fassung. 

1. RICHTLINIE 2013/59/EU-

RATOM DES RATES vom 5. 

Dezember 2013 zur Festlegung 

grundlegender Sicherheitsnormen 

für den Schutz vor den Gefahren 

einer Exposition gegenüber ioni-

sierender Strahlung und zur Auf-

hebung der Richtlinien 89/618/ 

Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/ 

Euratom, 97/43/Euratom und 

2003/122/Euratom. 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri

Serv.do?uri=OJ:L:2014:013:0001

:0073:DE:PDF 

2. Referentenentwurf des Bun-

desministeriums für Umwelt, Na-

turschutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit, Entwurf eines Gesetzes 

zur Neuordnung des Rechts zum 

Schutz vor der schädlichen Wir-

kung ionisierender Strahlung, Be-

arbeitungsstand 14.09.2016, Ver-

sand zur Verbändeanhörung 22. 

09.2016. 

www.strahlentelex.de/Strahlensch

utzgesetz_Referentenentwurf_201

6_09_14.pdf 

3. Stellungnahme zum Referen-

tenentwurf des Bundesministeri-

ums für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit: Entwurf 

eines Gesetzes zur Neuordnung 

des Rechts zum Schutz vor der 

schädlichen Wirkung ionisierender 

Strahlung, Atommüllkonferenz 22. 

Oktober 2016. 

http://www.atommuellkonferenz.d

e/stellungnahme-mit-forderungen-

zum-neuen-strahlenschutzgesetz/
 

Die EU Richtlinie 2013/59/ 

EURATOM muss bis zum 

06.02.2018 in nationales 

Recht der Mitgliedstaaten um-

gesetzt werden. Sie enthält Min-

destvorschriften. Der Erlass ein-

heitlicher Sicherheitsnormen für 

den Gesundheitsschutz schließt 

nicht aus, dass ein Mitglied-

staat strengere Schutzmaß-

nahmen festlegt, sofern dies in 

den Normen nicht ausdrück-

lich anders geregelt ist. 

Zu den Erwägungsgründen der 

Richtlinie gehört die Berück-

sichtigung der Empfehlungen 

der Internationalen Strahlen-

schutzkommission ICRP aus 

dem Jahre 2007 in ihrer Pub-

likation 103 (ICRP 2008). 

Diese löst die Risikoangaben 

und Grenzwertempfehlungen 

der ICRP-Publikation 60 von 

1990 ab, auf der die Regelun-

gen der noch gültigen Strah-

lenschutzverordnung beruhen. 

Da die Änderungen auch die 

Gewebe- und Strahlungswich-

tungsfaktoren betreffen, muss-

ten die effektiven Dosen neu 

berechnet werden, daher wird 

in der Richtlinie auch auf die 

ICRP-Publikationen 116 (2010) 

und 119 (2012) hingewiesen. 

Der BUND unterstützt die 

Pläne, in Deutschland ein 

neues Strahlenschutzgesetz zu 

schaffen. Die ICRP befindet 

sich bezüglich der Strahlenge-

fahren nicht auf dem Stand 

der Wissenschaft und blendet 

viele Anforderungen an einen 

1 Prof. Dr.rer.nat. Inge Schmitz-

Feuerhake: ingesf@uni-bremen.de 

Prof. Dr.med. Wolfgang Hoffmann, 

MPH: wolfgang.hoffmann@uni-

greifswald.de

Strahlenschutz aus, der das in 

der Verfassung niedergelegte 

Recht auf körperliche Unver-

sehrtheit respektiert. 

Die wichtigsten Verbesserun-

gen, die der BUND demge-

genüber für erforderlich hält, 

werden in den folgenden 

Punkten I – XIII benannt. Sie 

werden im Folgenden begrün-

det. 

Forderungen an das neue 
Strahlenschutzgesetz: 

I Ergänzung der vorrangi-

gen Schutzziele um die Un-

versehrtheit der Nachkommen 

II Senkung des Dosisgrenz-

werts für die Bevölkerung um 

den Faktor 10 auf 0,1 mSv pro 

Jahr und Begrenzung der Kol-

lektivdosis bei Maßnahmen 

mit Umweltkontaminationen 

III Senkung der Dosisgrenz-

werte für beruflich strahlen-

exponierte Personen um den 

Faktor 10 

IV Senkung von organspezi-

fischen Grenzwerten: Haut 

und Augenlinse sind als emp-

findlich für stochastische Schä-

den einzustufen 

V Einführung eines Dosis-

grenzwertes für die Gonaden 

VI Erhöhung der Schutzvor-

schriften bei Schwangerschaft 

VII Verbindliches Regelwerk 

zur Begrenzung der diagnosti-

schen Strahlenbelastung durch 

Berücksichtigung von Refe-

renzdosen; Wiedereinführung 

der genetisch signifikanten 

Dosis in der diagnostischen 

Radiologie 

VIII Einführung eines Grenz-

werts für Radon in Gebäuden 

von 50 Bq/m³ 

IX Senkung des Grenzwerts 

für den Radiumgehalt in Mi-

neral- und Trinkwasser für die 

Vergabe des Hinweises „ge-

eignet für Zubereitung von 

Säuglingsnahrung“ auf 10 

mBq pro Liter. Deklarations-

pflicht über den Radiumgehalt 

in Mineralwässern. 

X Berücksichtigung der hö-

heren Relativen Biologischen 

Wirksamkeit von Neutronen 

und Protonen als nach ICRP 

für Dosisermittlungen bspw. 

bei Flugpersonal und Castor-

transporten 

XI Erweiterung der Rechen-

vorschriften für die Ermittlung 

von Bevölkerungsdosen. An-

gabe von Vertrauensbereichen 

für Dosisfaktoren bei Inkorpo-

ration, bei Transportrechnun-

gen nach AVV2 und weiteren 

Faktoren, die für die Berech-

nung von Strahlenexpositio-

nen benötigt werden. 

XII Aufhebung der aktuellen 

Freigaberegelungen für gering 

radioaktive Reststoffe und 

Abfälle 

XIII Revision des Auswahl-

verfahrens für die Besetzung 

von Fachgremien und Einrich-

tung von Universitätslehrstüh-

len für unabhängige Strahlen-

biologie und Strahlenmedizin. 

Begründung der Forde-
rungen 
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2 AVV = Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift zu § 47 StrlSchV 

(Anm. d. Red.)
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1 Begründung der 
Forderungen I-VII: Bewer-
tung der strahlenindu-
zierten Gesundheitsschä-
den 

1.1 Einleitung 

Als Referenz für Strahlen-

schäden beim Menschen die-

nen der ICRP bis dato vor-

nehmlich die Atombomben-

überlebenden von Hiroshima 

und Nagasaki, obwohl Kriti-

ker seit den 1980er-Jahren auf 

zahlreiche Unterschiede hin-

gewiesen haben, die diese 

Übertragung auf andere Be-

strahlungssituationen in Frage 

stellen. Durchweg führt sie zu 

einer nennenswerten Unter-

schätzung der Folgen bei Ex-

position einer normalen west-

europäischen Bevölkerung. 

Bei der Bombenexplosion 

handelte es sich um eine 

Blitzbestrahlung, also um eine 

extreme Kurzzeitexposition. 

Diese wird von der ICRP als 

2-fach wirksamer eingestuft 

als eine chronische Langzeit-

exposition wie an Arbeitsplät-

zen. Die bei den Überleben-

den beobachteten Gesund-

heitsrisiken werden deshalb 

von der ICRP halbiert. 

Die Reduzierung der Risiko-

angabe (DDREF=2) hat sich 

aufgrund von zahlreichen Un-

tersuchungen an beruflich 

Strahlenexponierten als unzu-

lässig herausgestellt und wird 

in der Bundesrepublik Deutsch-

land von der Strahlenschutz-

kommission und dem Bundes-

amt für Strahlenschutz abge-

lehnt (BfS 2005; SSK 2007; 

SSK 2014). Auch internatio-

nal ist die Annahme der ICRP 

und damit der EU-Richtlinie 

als überholt anzusehen. Wäh-

rend das Strahlenkomitee der 

U.S.-amerikanischen Academy 

of Sciences BEIR (Biological 

Effects of Ionizing Radiation) 

bereits 2006 einen verringer-

ten DDERF von 1,5 vorschlug 

(BEIR VII 2006), hat die 

Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) im Jahr 2013 in einer 

Stellungnahme zu den Folgen 

der Reaktorkatastrophe von 

Fukushima einen DDREF von 

1 als angemessen eingesetzt 

(WHO 2013). 

Ferner war die Bombenstrah-

lung extrem hochenergetisch, 

so dass sie strahlenbiologisch 

als weniger wirksam einge-

schätzt werden muss (Straume 

1995). Somit sind die Risiko-

angaben der ICRP auch aus 

physikalischen Gründen zu 

klein. Die neueren Aussagen 

der ICRP sind in Tabelle 1 

aufgeführt. Die Risikoangaben 

pro Dosiseinheit sind Mittel-

werte, die sich auf die Be-

strahlung einer Bevölkerung 

beziehen. Wie in der folgen-

den Tabelle stichwortartig an-

gegeben ist, sind die Risiko-

angaben der ICRP weder kon-

servativ noch vollständig. 

1.2 Grundsätzliche Kritik 

Das Konstrukt „effektive Do-

sis“ der ICRP als Schadens-

maß für Strahleneffekte ist 

ausschließlich auf die Krebs-

mortalität ausgerichtet anhand 

organspezifischer Wichtungs-

faktoren, die in ICRP 103 

geändert wurden und entspre-

chend zu anderen Dosisfak-

torangaben für Radionuklide 

führen, s. ICRP 116 (2010), 

ICRP 119 (2012). Diese gel-

ten nicht als Schadensmaß für 

Kinder, das genetische und te-

ratogene Risiko und die nicht 

malignen Strahlenschäden. 

Als oberstes Schutzziel muss 

die Unversehrtheit von Unge-

borenen, Nachkommen, Kin-

dern und jungen Menschen 

angesehen werden. Generelle 

Forderungen sind daher, außer 

den effektiven Dosen weitere 

Grenzwerte für besonders be-

troffene Organe festzulegen 

sowie für Kollektivdosen bei 

Maßnahmen, die die Bevölke-

rung betreffen. Als Standard 

für Umweltverträglichkeit gilt 

eine Schadensrate von nicht 

mehr als 1 Fall auf 1 Million 

Menschen pro Jahr (UVP-

Ges. 2014).

1.3 Krebsmortalität 

Höhere Werte für die 

Krebsmortalität als nach ICRP 

ergeben sich aus neueren Er-

gebnissen von den japani-

schen Atombombenüberleben-

den (Ozasa et al. 2012). Die 

Krebsmortalität ohne Leukä-

mie und Lymphome als abso-

lutes Lebenszeitrisiko wird 

dort mit 24 % pro Sv angege-

ben (dort Tabelle 9). Hinzu 

kommen Leukämien mit etwa 

2 % pro Sv (Preston et al. 

1994), so dass sich insgesamt 

eine Risikozahl 26 % pro Sv 

ergibt. Das ist 4,7-mal so hoch 

wie die Angabe der ICRP in 

Tabelle 1. 

Weitere Vergleiche gestatten 

Ergebnisse nach Bestrahlun-

gen im Erwachsenenalter. 

Hierfür wird in ICRP 103 ein 

Wert von 4,1 % pro Sv ange-

geben. Ozasa et al. (2012) er-

mitteln hingegen für Erwach-

sene im Alter von 30 Jahren 

bei Exposition ein Risiko von 

26,4 % pro Sv für solide Tu-

more bei den Atombomben-

überlebenden. Das ist 6,4-mal 

so hoch wie nach ICRP. 

Beide Befunde zusammenge-

nommen zeigen, dass der Ri-

sikofaktor der ICRP das 

Krebsrisiko etwa um einen 

Faktor 5 unterschätzt. 

Im Rahmen des Projektes 

INWORKS (International Nu-

clear Workers Study) wurden 

308.297 überwachte Beschäf-

tigte der Nuklearindustrie in 

Frankreich, U.K. und U.S.A. 

hinsichtlich der bei ihnen auf-

getretenen Todesursachen un-

tersucht. Beteiligt waren 9 in-

Tabelle 1. Von der ICRP aufgeführte Gesundheitsschäden nach Exposition einer Bevöl-
kerung mit niedriger Dosis und Kritik daran 

Krebsmortalität Genetische 
Erkrankungen

Effekte nach 
Exposition in 
utero 

Erkrankungen 
außer Krebs 

ICRP Risiko-
angaben 2007, 
2012

550 Todesfälle
pro 104 Sv 
(5,5 % pro Sv)

20 Fälle
pro 104Sv 
(0,2 % pro Sv) 

kein Effekt unter
100 mSv

kein Effekt 
unter 500 mSv 

Kritik Unterschätzung
um Faktor 5-10
aufgrund neuer 
Hiroshimadaten 
und Ergebnis-
sen nach beruf-
licher Exposition

Bewertung un-
vollständig und
um Größenord-
nungen zu 
niedrig

nicht berück-
sichtigt:

Aborte, Geringes
Geburtsgewicht, 
Totgeburten, 
Säuglingssterb-
lichkeit, Fehlbil-
dungen, Geisti-
ge Behinderung, 
Geisteskrank-
heiten, Down-
syndrom, Kinder-
krankheiten 

widerspricht: 

Daten über benig-
ne Tumore (Hirn 
etc.); Hiroshimada-
ten; zahlreichen 
epidemiologischen 
Befunden nach 
Strahlentherapie 
und -diagnostik, 
beruflicher Exp., 
bei Tschernobyl-
opfern 
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ternationale Forschungsinsti-

tute. Für Krebstod ergab sich 

ein absolutes Risiko von 48 % 

pro Gy (Richardson et al. 

2015). Die mittlere Orgando-

sis für den Darm (entspre-

chend der gewählten Refe-

renzdosis wie bei den Atom-

bombenüberlebenden) wurde 

zu 20,9 mGy bestimmt. Unter 

der Annahme, dass überwie-

gend externe Gammastrahlung 

wirksam war, erhält man da-

mit einen 8,7-fach höheren 

Wert als ICRP. Allerdings 

kann eine Dosis durch Inkor-

poration von unbekannter Hö-

he vorgelegen haben, die das 

Ergebnis zu hoch erscheinen 

lässt. Andererseits ergeben et-

liche Vergleiche an einzelnen 

Krebserkrankungen aus dem 

Berufsmilieu mit den Atom-

bombenüberlebenden eben-

falls um den Faktor 5-10 hö-

here Risiken (Mämpel et al. 

2015). 

Das absolute Strahlenrisiko 

von Kindern wird in ICRP 

103 (2007) höher eingeschätzt 

als das von Erwachsenen, es 

soll aber im frühen Kindesal-

ter höchstens dreifach höher 

liegen. Dieses ergäbe ein Le-

benszeitrisiko für die Krebs-

mortalität nach ICRP von 

maximal 16,5 % pro Sv. 

Eine sehr viel größere relative 

Strahlenempfindlichkeit als 

bisher angenommen, zeigt 

sich in zwei der größten Un-

tersuchungen über den Zu-

sammenhang zwischen Krebs-

inzidenz bei Kindern und Hin-

tergrundstrahlung aus jüngster 

Zeit (Kendall et al. 2013; 

Spycher et al. 2015). Die Au-

toren der erstgenannten Studie 

fanden in Großbritannien ei-

nen signifikanten Anstieg der 

Leukämierate mit der akku-

mulierten Dosis in einem Be-

reich von 1 bis 31 mSv (mitt-

lere Dosis 4,0 mSv). Er be-

trägt relativ 12 % pro mSv für 

Gammastrahlung. Andere Krebs-

erkrankungen zeigten sich nicht 

erhöht, jedoch muss man die 

längeren Latenzzeiten beden-

ken, die für diese zu erwarten 

sind und während des be-

grenzten Kindesalters (14 J.) 

nicht erreicht werden. 

Die zweite Untersuchung be-

traf 2 Millionen Personen bis 

zum Alter 16 Jahre in der 

Schweiz. Dort ist die Hinter-

grundstrahlung höher als in 

Deutschland (mittlere akku-

mulierte Dosis 9,1 mSv). Sig-

nifikante Erhöhungen ergaben 

sich außer für Leukämie (4 % 

pro mSv) für die Gesamt-

krebsrate (3 % pro mSv) und 

für ZNS-Tumoren (4 % pro 

mSv). 

In beiden Untersuchungen 

wird ein genetisches Risiko 

durch die Bestrahlung der El-

tern oder Exposition in utero 

nicht in Rechnung gestellt, 

dieses wäre aber erforderlich 

(s. unten). 

Die hohe Empfindlichkeit von 

Kindern bestätigt sich in einer 

australischen Studie über die 

Folgen von CT-Scans im Kin-

des- und Jugendalter. Ma-

thews et al. (2013) untersuch-

ten 680.000 Personen mit ei-

ner mittleren effektiven Dosis 

von 4,5 mSv und erhielten ein 

relatives Krebsrisiko von 5,3 

% pro mSv bei einer Beobach-

tungszeit von im Mittel nur 

9,5 Jahren. Bereits vorher hat-

ten britische Mediziner die 

Folgen von Schädel-CTs bei 

Kindern untersucht und erhöh-

te Raten von Leukämie und 

Hirntumoren bei den Be-

troffenen festgestellt (Pearce 

et al. 2012). Zu ersterem Be-

fund ist zu bemerken, dass 

sich im Kindesalter höhere 

Anteile des roten Knochen-

marks im Schädel befinden als 

bei Erwachsenen. 

Die genannten neueren Er-

kenntnisse sind in der EU-

Richtlinie und im offiziellen 

Strahlenschutz nicht berück-

sichtigt worden. Sie stützen 

die Forderung nach einer kon-

sequenten Minimierung von 

Strahlenexpositionen im Kin-

des- und Jugendalter. 

1.4 Organspezifische 
Grenzwerte: Haut 

Die Haut galt früher als relativ 

unempfindlich gegenüber io-

nisierender Strahlung und die 

ICRP hat daher den Gewebe-

wichtungsfaktor zu 0,01 ange-

setzt. Um gegen deterministi-

sche Effekte zu schützen, 

wurde ein Grenzwert für die 

Organ-Äquivalentdosis von 

50 mSv pro Jahr für die Be-

völkerung und 500 mSv pro 

Jahr für berufliche Exposition 

empfohlen. Als Referenz dien-

ten wiederum die japanischen 

Atombombenüberlebenden. 

Dabei wurden mögliche gene-

tische Unterschiede zur euro-

päischen Bevölkerung nicht 

beachtet. Obwohl wahrschein-

lich von Bedeutung ist, dass 

Hautkrebs bei Menschen mit 

stärkerer Hautpigmentierung 

sehr viel seltener auftritt als 

bei Menschen mit heller Haut 

(Gloster et al. 2006). 

Inzwischen hat sich gezeigt, 

dass neben Basaliomen und 

Plattenepithelkarzinomen, die 

wegen der guten Therapier-

barkeit im System der ICRP 

keine Rolle spielen, auch ma-

ligne Melanome bei beruflich 

Exponierten und nach Rönt-

gendiagnostik vermehrt auf-

treten (Mathews et al. 2013; 

Schmitz-Feuerhake 2014; Mäm-

pel et al. 2015). Die Verdopp-

lungsdosen liegen großenteils 

unterhalb von 100 mSv. 

Während die ICRP und die 

EU-Richtlinie (Artikel 9, 11, 

129) die alten Empfehlungen 

aufrechterhalten, muss ein Or-

gandosisgrenzwert für die 

Haut von 1 mSv pro Jahr für 

die Bevölkerung und ein Wert 

von 10 mSv pro Jahr für be-

rufliche Exposition gefordert 

werden. 

1.5 Organspezifische 
Grenzwerte: Augenlinse 

Strahleninduzierte Trübungen 

der Augenlinse wurden früher 

als deterministische Effekte 

angesehen. Die ICRP hat die-

se Auffassung in ihren Publi-

kationen 103 und 118 auf-

rechterhalten, obwohl zahlrei-

che neuere Publikationen über 

Katarakte bei niedriger Dosis 

und mit dosisproportionaler 

Häufigkeit von ihr aufgeführt 

werden. Dennoch werden in 

der EU-Richtlinie die Dosis-

grenzwerte nach ICRP 60 

(1991) beibehalten; 

 Bevölkerung: Organ-Äqui-

valentdosis für die Augen-

linse 15 mSv im Jahr 

 Beruflich: 20 mSv in ei-

nem einzelnen Jahr oder 

100 mSv in einem Fünf-

jahreszeitraum, wobei der 

Dosiswert für ein einzel-

nes Jahr 50 mSv nicht 

überschreiten darf. 

Diese Bewertung ist wissen-

schaftlich nicht mehr haltbar, 

vielmehr müssen strahlenin-

duzierte Katarakte als stochas-

tischer Effekt aufgefasst wer-

den (Ainsbury et al. 2009; 

Shore et al. 2010). Insbeson-

dere zeigen Beobachtungen in 

den durch den Reaktorunfall 

von Tschernobyl kontaminier-

ten Gebieten eine hohe Emp-

findlichkeit von Kindern 

(Worgul et al. 1996a), die von 

der ICRP nicht beachtet wird. 

(Angaben über abzuleitende 

Verdopplungsdosen siehe 

Mämpel et al. (2015)). 

Ein Organdosisgrenzwert für 

die Augenlinse von 1 mSv pro 

Jahr für die Bevölkerung und 

ein Wert von 10 mSv pro Jahr 

für berufliche Exposition wird 

gefordert. 

1.6 Effekte nach Exposi-
tion in utero 

Es ist heute anerkannter Er-

kenntnisstand, dass vorgeburt-

liche Exposition durch diag-

nostisches Röntgen Leukämie 

und andere Krebserkrankun-

gen auslöst. ICRP 103 (2007) 

schätzt dieses Krebsrisiko als 

gleich hoch ein wie dasjenige 

nach Exposition im frühen 

Kindesalter (das wiederum 

etwa dreimal so hoch sein soll 

wie im Durchschnitt in der 

Bevölkerung insgesamt). Das 

Risiko bei Exposition in utero 

(Tabelle 1, Spalte 4) wird 

nicht gesondert berücksichtigt, 

sondern wird durch den Do-

sisgrenzwert für die Bevölke-

rung als hinreichend niedrig 

erachtet. 

Entsprechend heißt es in Arti-

kel 10 der Richtlinie: „Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass dem ungeborenen Kind 

ein Schutz gewährt wird, der 

dem Schutz von Einzelperso-

nen der Bevölkerung ver-

gleichbar ist.“ 
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Schon in den frühen Zeiten 

der Strahlenforschung war be-

kannt, dass zwei weitere Klas-

sen von Schädigungen zu er-

warten sind: a) das vorzeitige 

Absterben der Frucht in utero 

und eine Erhöhung der perina-

talen Sterblichkeit, b) Miss-

bildungen von Organen oder 

des Körperbaus und fehlerhaf-

te Organfunktion. Die Effekte 

sind naturgemäß sehr stark 

vom Entwicklungsstadium bei 

Exposition abhängig. Im Tier-

versuch sind sie auch unter-

halb von 100 mSv nachweis-

bar (Fritz-Niggli 1997). Signi-

fikante Schädigungen des 

Zentralnervensystems bei den 

Atombombenüberlebenden 

lassen keine Aussagen über 

einen so hohen Dosisschwel-

lenwert wie 100 mSv zu (Ya-

masaki et al. 1990; Miller 

1990). Sie äußerten sich durch 

geistige Behinderung und do-

sisproportionale Senkung der 

IQ-Werte. Die genannte Do-

sisschwelle ist auch angesichts 

der Daten aus der Tscherno-

bylforschung vollkommen un-

angemessen. Sie wurde in die-

ser Höhe erst in neuerer Zeit 

eingeführt (in ICRP 90 von 

2003). 

Nach dem Tschernobylunfall 

1986 wurde in zahlreichen 

deutschen und internationalen 

Studien aufgezeigt, dass nicht 

nur in den Nachbarländern der 

zerstörten Anlage, sondern 

auch in weiter entfernten eu-

ropäischen Staaten die Fehl-

bildungsraten anstiegen und 

die perinatale Sterblichkeit er-

höht war (Busby et al. 2009; 

Hoffmann 2001; Körblein et 

al. 1997; Körblein 2003; 

Scherb et al. 1999; Fucic et al. 

2016). Ferner zeigten sich 

nach Exposition im Mutterleib 

bei den Jugendlichen Stö-

rungen der Intelligenz, wie es 

nach den Befunden in Hiro-

shima und Nagasaki zu er-

warten war (Heiervang et al. 

2010). Wertelecki und Mita-

rbeiter (2010, 2014) fanden in 

den Jahren 2000-2009 – also 

mehr als 14 Jahre nach dem 

Unfall – in der Ukraine noch 

über 50 % erhöhte Fehlbil-

dungsraten, und zwar in der 

hochverstrahlten nördlichen 

Provinz Rivne. Diese werden 

von ihnen als in utero erzeugt 

aufgefasst. 

In Deutschland wird an der 

Universitätskinderklinik Mainz 

ein lokales Geburtenregister 

über angeborene Fehlbildun-

gen geführt. Im Auftrag des 

BfS erfolgte dort eine Unter-

suchung an strahlenexponier-

ten Frauen. Bei deren Kindern 

zeigte sich eine 3,2–fach er-

höhte Rate an Fehlbildungen, 

die die Autoren auf die Expo-

sition während der Schwan-

gerschaft zurückführen (Wie-

sel et al. 2011). Man hätte er-

warten können, dass ein sol-

ches Ergebnis, das zwar nur 

auf 4 Fällen beruht, die aber 

sämtlich sehr schwerwiegend 

sind, zumindest zu umfang-

reicheren Folgeuntersuchun-

gen geführt hätte. Das ist aber 

nicht der Fall. Der BUND hält 

diesen Befund eher für einen 

genetischen Effekt, in jedem 

Fall ist er keinesfalls kompati-

bel mit den Annahmen der 

ICRP. 

Ein Downsyndrom (Trisomie 

21) als genetischer Effekte 

kann ebenfalls in utero – kurz 

nach der Konzeption – durch 

ionisierende Strahlung indu-

ziert werden. 

Die Vielfältigkeit der in utero 

auslösbaren Strahleneffekte 

erfordert einen Strahlenschutz 

über das Krebsrisiko hinaus. 

Selbst wenn die teratogenen 

Schädigungen nicht zu den 

stochastischen Effekten zu 

zählen sind, können diese of-

fensichtlich durch sehr niedri-

ge Dosen weit unterhalb von 

100 mSv erzeugt werden. 

Im Gegensatz zu Säuglingen, 

für die Grenzwerte bezüglich 

radioaktiver Belastungen von 

Nahrungsmitteln bestehen, gibt 

es keine entsprechenden Schutz-

vorschriften für Embryonen 

und Föten. Daher müssen 

Grenzwerte für Nahrungsmit-

tel, die Schwangere zu sich 

nehmen, eingeführt werden. 

Sobald eine schwangere Mit-

arbeiterin dem Arbeitgeber 

mitgeteilt hat, dass sie 

schwanger ist, muss ein Auf-

enthalt nicht nur in Kontroll-

bereichen, sondern auch in 

Überwachungsbereichen abso-

lut ausgeschlossen werden. 

Die aktuell geltende Höchst-

dosis von 1 mSv als Uterusdo-

sis ist in der Praxis nicht 

überprüfbar und kann daher 

den Schutz des ungeborenen 

Lebens nicht sicherstellen. 

1.7 Erkrankungen bei 
den Nachkommen be-
strahlter Eltern 

Aufgrund von Forschungser-

gebnissen aus Tierversuchen 

und Beobachtungen beim 

Menschen muss mit folgenden 

Erbschäden bei den Nach-

kommen bestrahlter Eltern 

durch ionisierende Strahlung 

gerechnet werden: 

1) schwerwiegende Entwick-

lungsstörungen (Aborte, ge-

ringes Geburtsgewicht, peri-

natale Sterblichkeit, früher 

Kindstod, Fehlbildungen, Un-

fruchtbarkeit, durch Chromo-

somen- oder Genanomalien 

bedingte Krankheiten wie 

Downsyndrom) 

2) Krebs im Kindes- oder Er-

wachsenenalter 

3) Immunschwäche und mul-

tiple Degenerationserscheinun-

gen. 

Die ICRP betrachtet aus-

schließlich dominante Effekte 

in der 1. Generation und leitet 

ihre Risikozahl von Experi-

menten an Mäusen ab. Sie be-

hauptet, es gäbe keinen direk-

ten wissenschaftlichen Nach-

weis, dass für Kinder von be-

strahlten Eltern ein erhöhtes 

Risiko für Erbkrankheiten be-

steht (ICRP 2008). 

Die Annahmen der ICRP und 

anderer offizieller Gremien, 

die das genetische Strahlenri-

siko als äußerst gering ein-

schätzen, beziehen sich auf 

Beobachtungen an den japani-

schen Atombombenüberleben-

den und auf Studien an Nach-

kommen von Eltern, die sich 

im früheren Leben einer 

Strahlentherapie unterziehen 

mussten (ICRP 2008). In bei-

den Fällen lag eine Kurzzeit-

bestrahlung vor. Für die Muta-

tionsentstehung in den Keim-

zellen ist jedoch der Zeitpunkt 

der Bestrahlung vor Konzep-

tion von großer Bedeutung. 

Dies gilt besonders für die 

Spermatogenese. 

Bei der Betrachtung des gene-

tischen Strahlenrisikos ist es 

daher sehr wichtig, den Unter-

schied zwischen einer akuten 

und einer chronischen Exposi-

tion, wie sie bei Umweltkon-

taminationen und an Arbeits-

plätzen vorliegt, zu beachten. 

Die Stammzellen der Sper-

mien in den Gonaden (Stamm-

Spermatogonien) sind relativ 

unempfindlich gegenüber Strah-

lenwirkungen bzw. verfügen 

über gute Reparatursysteme 

bei Mutationen im Erbmaterial 

(Fritz-Niggli 1997). Bis zur 

Entstehung der reifen Sper-

mien durchlaufen die Toch-

terzellen verschiedene Entwick-

lungsstadien. Aus den B-Sper-

matogonien, die in die Ho-

denkanälchen gelangen, ent-

stehen Spermatozyten, die 

durch Reifeteilung in solche 

mit halbem Chromosomensatz 

übergehen (haploid). Die wei-

teren Tochterzellen verwan-

deln sich zu Spermatiden und 

schließlich zu reifen Sper-

mien. Die Zeitdauer der Sper-

matogenese beträgt etwa 86 

Tage. 

Die Stadien der Spermatozy-

ten und Spermatiden sind um 

ein Vielfaches strahlenemp-

findlicher als die Stammzellen 

und auch als die reifen Sper-

mien (Fritz-Niggli 1997). Ers-

tere kommen bei strahlenthe-

rapierten Eltern naturgemäß 

nicht zur Wirkung und waren 

auch bei den Atombomben-

überlebenden wahrscheinlich 

nicht relevant. Hinzu kommt, 

dass die systematische Unter-

suchung der gesundheitlichen 

Folgen in Hiroshima erst 5 

Jahre nach den Explosionen 

begann. 

Bei chronischer Strahlenexpo-

sition von Männern werden 

ständig alle Stadien der Sper-

matogenese bestrahlt. Dadurch 

erklärt sich das relativ hohe 

Aufkommen von Fehlbildun-

gen und anderen Geburtsfeh-

lern in den Untersuchungen 
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nach Tabelle 2 und auch ein 

vielfach beobachtetes Auftre-

ten in durch Tschernobylfall-

out betroffenen Bevölkerun-

gen (Lazjuk et al. 1997, 2003; 

Scherb et al. 2003, 2004; 

Schmitz-Feuerhake et al. 

2016). 

In der Tabelle 2 sind Studien 

aufgeführt, die genetische Ef-

fekte bei den Kindern be-

strahlter erwachsener Männer 

zeigen.3 Die verhältnismäßig 

geringe Anzahl solcher Unter-

suchungen resultiert daraus, 

dass man im offiziellen Strah-

lenschutz früher davon aus-

ging, dass bei beruflich strah-

lenexponierten Personen in-

nerhalb der zulässigen Dosis-

grenzwerte statistisch keine 

Effekte erkennbar sein wür-

den. Deswegen wurden auch 

bei ihren Nachkommen keine 

diesbezüglichen Daten erho-

ben. 

Beim Vergleich mit den japa-

nischen Daten wird ein weite-

rer wichtiger Punkt in den of-

fiziellen Bewertungen nicht 

beachtet. Die Datenerhebung 

in der Kohorte der Atombom-

benüberlebenden in Bezug auf 

die Nachkommen war beson-

ders unzuverlässig, weil sie 

eine gesellschaftlich ausgesto-

ßene und geächtete Population 

darstellten. Um die Heirats-

chancen ihrer Kinder nicht zu 

gefährden, wurde ihre Her-

kunft möglichst verschwiegen 

und die potentiellen Schädi-

gungen wurden von vielen El-

tern nicht angegeben (Yama-

saki et al. 1990). 

Auch mit Stammzellmutatio-

nen muss aber gerechnet wer-

den, wie eine bislang unbe-

achtete Arbeit aus Deutsch-

land zeigt (Herrmann et al. 

2004). Die Autoren untersuch-

ten 61 Kinder von 47 Paaren, 

bei denen ein Elternteil eine 

Strahlentherapie erhalten hat-

te, über einen Zeitraum bis zu 

3 Als „Liquidatoren“ wurden Sol-

daten und andere (überwiegend 

junge) Männer eingesetzt, um 

Strahlenschutzmaßnahmen und 

Aufräumarbeiten am Katastro-

phenort vorzunehmen. 

20 Jahren. Es handelte sich 

um Bestrahlungen mit Gona-

dendosen zwischen 0,01 und 2 

Gy. Gegenüber dem Normal-

kollektiv zeigten sich eine er-

höhte Frühgeburtlichkeit und 

eine Verzögerung der Skelett-

entwicklung. „2 der Kinder 

(3,3%) waren vor der 37. 

Schwangerschaftswoche mit 

schweren Fehlbildungen ge-

boren worden und verstarben 

noch im 1. Lebensmonat (Atem-

notsyndrom, Trisomie E).“ Ins-

gesamt traten 61 leichte und 

schwere Entwicklungsstörun-

gen und Fehlbildungen auf 

(bei einigen Kindern traten 

mehrfache Anomalien auf). 

Dazu geben die Autoren an: 

„Dabei fallen neben einer 

schweren Fehlbildung im Hand-

bereich, eine angeborene Taub-

heit, eine Innenohrschwerhö-

rigkeit sowie eine einseitige 

Blindheit als besondere, die 

Lebensqualität einschränkende 

Normabweichung auf.“ Ins-

gesamt werden also mit diesen 

vier „schwereren Malformati-

onen“ und den genannten bei-

den früh Verstorbenen mit 

schweren Fehlbildungen sechs 

klinisch schwerere oder schwe-

re Fehlbildungen registriert, 

was mit einer Quote von fast 

10% eine deutliche Erhöhung 

gegenüber normal darstellt. 

Auffällig ist weiterhin, wie die 

Autoren ausführen, die große 

Anzahl von Hernien (Nabel-

und Leistenbrüche) – 16 Her-

nien bei 13 Kindern (21,3% 

der Kinder waren betroffen). 

In West-Berlin, welches 1986 

zur Zeit der Tschernobylkata-

strophe eine Art geschlossene 

Insel bildete, fand der Hu-

mangenetiker Sperling einen 

auffälligen signifikanten An-

stieg von Downsyndromfällen 

exakt 9 Monate nach dem Re-

aktorunfall. In anderen konta-

minierten Gegenden Deutsch-

lands und Europas ergaben 

sich ebenfalls Anstiege von 

Downsyndrom (Sperling et al. 

1987, 1991, 1994a, 1994b, 

2012; Zatsepin et al. 2007). 

Downsyndrom und andere 

kongenitale Defekte zeigten 

sich auch erhöht in einer frü-

hen Studie aus dem Depart-

ment für Medizinische Gene-

tik des Kinderkrankenhauses 

Montreal, Kanada, über die 

genetischen Folgen diagnosti-

scher Röntgenstrahlen (Cox 

1964). Der Autor untersuchte 

die Nachkommen von Müt-

tern, die seit 1925 im Kindes-

alter wegen Hüftdysplasie be-

handelt worden waren und 

deswegen mehrere Röntgen-

aufnahmen erhalten hatten. 

Krebserkrankungen als geneti-

scher Strahleneffekt wurden in 

den 1990-er Jahren heftig dis-

kutiert, als es um Leukämien 

bei der britischen Wiederauf-

arbeitungsanlage für Kern-

brennstoffe Sellafield ging. 

Diese waren von Gardner und 

Mitarbeitern als genetischer 

Effekt gedeutet worden, da 

sich zeigte, dass die Väter der 

betroffenen Patienten in der 

Anlage gearbeitet hatten 

(Gardner et al. 1990). Prinzi-

piell waren solche Effekte aus 

Tierversuchen bekannt (No-

mura 1982; 2006) und bereits 

nach beruflicher Exposition 

und diagnostischem Röntgen 

beim Menschen gefunden 

worden. 

Statistische Erhebungen in 

Weißrussland und anderen 

hoch kontaminierten Regio-

nen in den Anrainerstaaten 

von Tschernobyl haben An-

stiege der Krebsmortalität bei 

Kindern ergeben, die Jahre 

nach dem Unfall geboren 

wurden (Yablokov 2006; 

Yablokov et al. 2009). Kinder 

von Liquidatoren litten eben-

falls vermehrt an Leukämie 

und anderen Krebserkrankun-

gen (Pflugbeil et al. 2006). 

Genschäden als Ursache für 

ein Absterben der Frucht kön-

Tabelle 2: Angeborene Anomalien bei den Nachkommen (1.Generation) beruflich strahlen-
exponierter Männer 

Kohorte der Väter Art der Geburtsfehler Dosis Referenzen 

Radiologen in den USA 
1951

Angeborene Fehlbildungen 
Erhöhung um 20 %

Macht et al. 
1955 

Beschäftigte der Nuklear-
waffenfabrik Hanford USA

Neuralrohrdefekte (Spina bifida, 
Gehirnmissbildungen u.a.) signifi-
kant verdoppelt 

im allg. < 
100 mSv

Sever et al. 
1988 

Beschäftigte Wiederaufar-
beitungsanlage für Kern-
brennstoff Sellafield U.K.

Totgeburten mit Neuralrohrdefekten 
Pro 100 mSv signifikant um 69 % 
erhöht 

Mittelwert 
30 mSv

Parker et al. 
1999 

Röntgentechniker in 
Jordanien

Erhöhung angeborener Anomalien 
10-fach signifikant

Shaknatreh 
et al. 2001 

Liquidatoren aus Obninsk 
(Russ.) mit 300 Kindern

Erhöhung angeborener Anomalien 
zwischen 1994-2002

im allg. 10-
250 mSv

Tsyb et al. 
2004 

Liquidatoren aus Russland, 
Provinz Bryansk

Erhöhung angeborener Anomalien 
ca. 4-fach

Matveenko 
et al. 2005 

Liquidatoren aus Russland 
2379 Neugeborene im 
Alter bis 1 Jahr

Signifikante Erhöhung ca. um: 
Anenzephalie 310 % 
Spina bifida 316 % 
Lippen/Gaumenspalten 170 % 
Gliedmaßenverkümmerung 155% 
Mehrfachfehlbildungen 19 % 
Fehlbildungen gesamt 120 %

5-250 mSv Lyaginskaja 
et al. 2009 
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nen auch an den Geschlechts-

chromosomen auftreten, wo-

bei sie hauptsächlich an dem 

größeren X-Chromosom zu er-

warten sind. Das X-Chromo-

som des Mannes kann nur an 

die Töchter weitergegeben 

werden. Ein dominanter Letal-

faktor dort führt zum Abster-

ben der weiblichen Zygote. 

Rezessive Letalfaktoren am 

X-Chromosom sind wesent-

lich häufiger als dominante 

(Vogel 1969). Diese können 

sich auch nur bei den Töch-

tern auswirken. Wenn man 

genügend große Bevölkerun-

gen studiert, ist dieser Effekt 

nachweisbar. 

Ein sehr eindrucksvoller Be-

fund wurde an Arbeitern der 

britischen Wiederaufarbeitungs-

anlage für Kernbrennstoffe 

Sellafield erhoben, die in der 

Provinz Cumbria liegt. Das 

Geschlechterverhältnis bei ih-

ren Kindern (Verhältnis 

männlich : weiblich) war deut-

lich erhöht gegenüber dem bei 

allen Geburten in Cumbria 

und stieg an mit der erhalte-

nen Dosis (Dickinson et al. 

1996). Einen ähnlichen Effekt 

zeigt eine Untersuchung an 

männlichen Kardiologen, die 

Herzkatheteruntersuchungen 

ausführten und dadurch einer 

relativ hohen Röntgendosis 

ausgesetzt waren. Der Anteil 

weiblicher Nachkommen nimmt 

ab, je höher die Exposition der 

Väter war (Choi et al. 2007). 

Es zeigt sich, dass bei Be-

strahlung einer Gesamtbevöl-

kerung (d.h. Frauen und Män-

ner) ebenfalls ein Verlust an 

weiblichen Geburten erfolgen 

kann. Hagen Scherb, Kristina 

Voigt vom Helmholtz-Zentrum 

München und Mitarbeiter ha-

ben diesen Effekt an exponier-

ten Bevölkerungsgruppen un-

tersucht. Sie fanden signifi-

kante Abnahmen des weibli-

chen Geburtenanteils an U.S.-

Bewohnern nach oberirdi-

schen Atomtests, nach Tscher-

nobyl in Europa und in der 

Umgebung europäischer Nuk-

learanlagen (Scherb et al. 

2007; 2011; 2015; 2016).

1.8 Nicht maligne strah-
leninduzierte Erkrankun-
gen 

Benigne Tumore in verschie-

denen Organen und Geweben 

sind schon lange als Strahlen-

folge aus der Strahlentherapie, 

nach diagnostischem Röntgen 

und nach Umweltkontamina-

tionen bekannt, aber von der 

ICRP nie berücksichtigt wor-

den. Besonders gefährlich 

sind Hirntumore (z. B. nach 

Zahnröntgen festgestellt). Ei-

ne Arbeitsgruppe der SSK be-

fasst sich zurzeit mit benignen 

Tumoren (SSK 2016a). Der 

vormalige SSK-Vorsitzende 

W.-U. Müller bestätigte auf 

einem Fachgespräch Radar im 

Februar 2016,4 dass gesicherte 

Daten für die Organe Schild-

drüse, Hirn/Zentralnervensys-

tem, Speicheldrüse, Darm, 

Ovar, Uterus und Knochen/ 

Knorpel vorliegen und auch in 

anderen Geweben benigne Tu-

more durch ionisierende Strah-

lung entstehen können. 

Nach dem Tschernobylunfall 

1986 wurde ein Anstieg zahl-

reicher Nicht-Tumor-Erkran-

kungen beobachtet, die offen-

sichtlich als Folge der chroni-

schen Radioaktivitätsbelas-

tung in den Anrainerstaaten 

aufgetreten sind (Yablokov et 

al. 2009). Diese Effekte wur-

den bislang von der ICRP 

nicht zur Kenntnis genom-

men, wohl aber die Tatsache, 

dass auch in ihrem bevorzug-

ten Referenzkollektiv, den ja-

panischen Atombombenüber-

lebenden, in neuerer Zeit etli-

che strahlenbedingte Krank-

heitsformen außer Krebs fest-

gestellt wurden. Diese betref-

fen Herz/Kreislaufleiden so-

wie Erkrankungen des Blutes, 

des Atemtrakts, der Harnwe-

ge, der Leber, des Magen/ 

Darm-Trakts und der Augen 

(Yamada et al. 2004; Shimizu 

et al. 2010; Ozasa et al. 2012). 

Schädigungen des Immunsys-

tems und Entzündungsreakti-

onen bei niedriger Dosis wur-

den ebenfalls festgestellt (A-

4 veranstaltet vom Bundesminis-

terium für Verteidigung 

kiyama 1995; Kusunoki et al. 

2008). 

Da die ICRP es aber nicht für 

gesichert ansah, dass diese 

Erkrankungen auch unterhalb 

von 0,5 Sv auftreten, hielt sie 

es vorläufig nicht für ange-

zeigt, diese Ergebnisse in ihre 

Risikobetrachtungen einzube-

ziehen (ICRP 2008). Im Jahr 

2012 hat sie sich zur Frage 

möglicher Wirkungsmecha-

nismen der Strahlung im Ge-

webe außer der Tumorbildung 

geäußert und die Abhängig-

keit nicht–karzinogener Effek-

te von der Dosisleistung un-

tersucht. Für Katarakte und 

Kreislauferkrankungen kommt 

sie zu dem Schluss, dass die 

Folgen bei niedriger Dosis 

unabhängig von der Dosisleis-

tung sind und daher auf irre-

parable „Eintreffer“-Schäden 

zurückzuführen sind wie bei 

der Krebsentstehung. Das be-

deutet, dass diese Effekte ei-

gentlich den stochastischen 

Schäden zuzurechnen wären. 

Da sie aber – angeblich – sehr 

selten auftreten, definiert die 

ICRP einen „praktischen“ 

Schwellenwert von 0,5 Sv für 

alle diese Fälle außerhalb von 

Krebs. 

Diese Beurteilung ist für Kata-

rakte überholt, da zahlreiche 

Befunde bei radioaktiv kon-

taminierten Bevölkerungen und 

Flugpersonal vorliegen (Mäm-

pel et al. 2015). Die SSK hat 

sich ebenfalls von der Schwel-

lendosis für Katarakte verab-

schiedet (SSK 2009). 

Die Beurteilung durch die 

ICRP ist auch überholt für die 

japanischen Atombombenüber-

lebenden. Die Untersucher 

Ozasa et al. (2012) geben do-

sisproportionale Wirkungen 

an für die o.g. Krankheits-

gruppen, sie erhalten ein 

ERR/Sv=0,13 für die Mortali-

tät an Nicht-Krebs-Erkrankun-

gen, welches bedenklich ist, 

weil diese normalerweise viel 

häufiger auftreten als Krebs. 

Bezüglich der Kreislaufer-

krankungen hat sich in weiten 

Kreisen der Fachwelt eben-

falls die Erkenntnis durchge-

setzt, dass die Auswirkungen 

niedriger Dosen auch unter-

halb von 0,5 Sv relevant sind. 

Im November 2012 haben 

Little und 26 weitere Wissen-

schaftler aus verschiedenen 

Ländern eine Übersichtsarbeit 

dazu veröffentlicht (Little et 

al. 2012). Ihr vorläufiges Er-

gebnis ist, dass die strahlen-

bedingte Mortalität an Herz-

Kreislauferkrankungen etwa 

so hoch ist wie diejenige 

durch strahlenbedingten Krebs. 

Man kann zeigen, dass diese 

Einschätzung nicht konserva-

tiv ist. Außerdem müssen wei-

tere Organkrankheiten in den 

Katalog der Strahlenschäden 

aufgenommen werden (Mäm-

pel et al. 2015). 

2 Begründung der 
Forderung VIII: Grenzwert 
für Radon 

Radon (Rn) ist ein gasförmi-

ges radioaktives Folgeprodukt 

von Radium, welches Alpha-

strahlung aussendet. Es befin-

det sich in der Atmosphäre 

und trägt damit zur natürli-

chen Strahlenbelastung des 

Menschen bei. Radon kann 

durch Kellerfundamente und 

Erdreich berührende Außen-

wände in Häuser eindringen 

und wird bei geschlossenen 

Fenstern und guter Isolierung 

gegenüber außen erheblich 

angereichert. 

Nach Angaben des Bundes-

amts für Strahlenschutz be-

trägt die Konzentration des 

Isotops Rn-222 in Häusern in 

Deutschland im Mittel etwa 

50 Bq pro Kubikmeter (m³) 

Luft und bewirkt damit eine 

effektive5 Dosis für die Be-

völkerung von ca. 0,9 mSv 

pro Jahr (BfS 2016), das ist 

etwa gleich viel wie die übrige 

Bestrahlung der Menschen 

5 Die Grenzwerte der Strahlen-

schutzverordnung werden als „ef-

fektive“ Dosis angegeben. Diese 

soll alle Teilkörperbestrahlungen 

bezüglich der Folgen vergleichbar 

machen. Zur Ermittlung wird die 

jeweilige Organdosis je nach 

Strahlenempfindlichkeit mit ei-

nem Organwichtungsfaktor ver-

sehen, die Summe aller so ge-

wichteten Teilkörperdosen ergibt 

die effektive Dosis. 
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durch natürliche Quellen. Mit 

dem Organwichtungsfaktor von 

0,12 nach ICRP bedeuten sie 

eine Lungendosis von 7,5 

mSv pro Jahr. Die real vor-

kommenden Raumkonzentra-

tionen von Radon besonders 

in Gegenden mit hohem Uran-

gehalt im Untergrund betragen 

u. U. ein Vielfaches des o.g. 

Mittelwerts. 

Anhand der Analysen in 13 

epidemiologischen Studien aus 

Europa (Darby et al. 2005) und 

7 aus Nordamerika (Krewski 

et al. 2005) wurde ein dosis-

proportionaler Zusammenhang 

zwischen dem Anstieg von 

Lungenkrebs bei den Bewoh-

nern und der mittleren Radon-

konzentration in Häusern fest-

gestellt. 

Turner und Mitarbeiter bestä-

tigten die Befunde 2011 in ei-

ner prospektiven Studie an 

820 000 Kanadiern (Turner et 

al. 2011). Sie fanden pro zu-

sätzlichen 100 Bq/m³ Radon 

in Häusern einen Anstieg für 

die Lungenkrebsmortalität von 

15 % (Darby et al. 16 %; 

Krewski et al. 11 %; WHO 

2009 16 %). Danach werden 

in Deutschland etwa 8 % des 

vorkommenden Lungenkreb-

ses durch das Radon in Häu-

sern erzeugt. 

In der neuen EU-Richtlinie 

wird in Absatz 23 gefordert, 

dass die Mitgliedstaaten auf 

die neu bewerteten Gesund-

heitsgefahren reagieren und 

der Erkenntnis Rechnung tra-

gen müssen, dass sich bei 

Rauchern das Krebsrisiko 

durch Radon vergrößert. Nach 

Absatz 22 soll die Empfeh-

lung 90/143/Euratom als ver-

bindlich gelten. Diese reicht 

aber nicht aus, da sie Refe-

renzwerte von 400 Bq/m³ 

(entsprechend 20 mSv effektiv 

pro Jahr) für Altbauten und 

200 Bq/m³ für zu errichtende 

Bauten fordert. Der BUND ist 

der Meinung, dass durch tech-

nische Maßnahmen auch im 

Altbau ein Wert von 50 Bq/m³ 

erreichbar ist.6 

6 Neben Maßnahmen der Abdich-

tung von Räumen oder Fußböden 

3 Begründung der 
Forderung IX: Radium-
gehalt in Mineral- und 
Trinkwasser 

Für die Strahlenexposition 

durch natürliche Radionuklide 

im Trinkwasser hat die WHO 

einen Dosisrichtwert (ICD = 

Individual Dose Criterion) 

von 0,1 mSv pro Jahr angege-

ben (WHO 2011). 

Das BfS (2015) hat Aktivi-

tätsmessungen in deutschen 

Mineralwässern vorgenom-

men. Die höchsten Dosiswerte 

wurden für Säuglinge ermit-

telt, für die Mineralwasser zur 

Zubereitung von Fertignah-

rung und als Trinkwasser 

verwendet wird. Für etwa 20 % 

der untersuchten Wässer er-

rechneten sich Dosiswerte 

oberhalb von 0,1 mSv pro 

Jahr bei angenommenem Jah-

reskonsum von 170 Litern. Im 

Jahr 2003 wurde daher die 

Mineral- und Tafelwasserver-

ordnung dahingehend verän-

dert, dass der Zusatz „Geeig-

net für die Zubereitung von 

Säuglingsnahrung“ auf dem 

Flaschenetikett nur noch dann 

zulässig ist, wenn die Aktivi-

tätskonzentration von Radi-

um-226 den Wert 125 mBq 

pro Liter und für Radium-228 

den Wert 20 mBq pro Liter 

nicht überschreiten. Sind bei-

de Nuklide enthalten, darf die 

Summe der Konzentrationen 

100 mBq pro Liter nicht über-

schreiten. (Radium-228 stammt 

aus der Thoriumreihe.) 

Wegen der oben begründeten 

Forderung nach Senkung der 

Dosisgrenzwerte müssen die 

zulässigen Aktivitätskonzent-

rationen für Radium ebenfalls 

um den Faktor 10 gesenkt 

werden. Ferner müssen be-

hördliche regelmäßige Kon-

kann durch den Einbau einer ge-

regelten Lüftungsanlage der Ra-

dongehalt dauerhaft unter 50 

Bq/cbm gesenkt werden. Verbun-

den mit einer Wärmerückgewin-

nung können Wohnkomfort 

(Staubabscheidung, Geruchsab-

fuhr), Erhalt von Bausubstanz 

(Feuchtigkeitsabfuhr), Energie-

einsparung sowie Strahlenschutz 

verbunden werden. 

trollen auf Einhaltung stattfin-

den und eine Deklarations-

pflicht für den Radiumgehalt 

eingeführt werden. 

4 Begründung der 
Forderung X: Wirksam-
keit von Neutronen und 
Protonen 

Die Strahlungswichtungsfak-

toren wR für Neutronen sind in 

ICRP 103 geändert worden. 

Sie sollen die Relative Biolo-

gische Wirksamkeit (RBW) 

repräsentieren, die von der 

Energie der Neutronen ab-

hängt. Für den Energiebereich 

• 1 eV–10.000 MeV wird eine 

kontinuierliche Funktion für 

wR angegeben, die einen ma-

ximalen Wert von 20 bei 1 

MeV hat und zu niedrigeren 

und höheren Energien hin bis 

auf einen Wert 2,5 sinkt. Im 

intermediären Energiebereich 

(1-10 keV) wird damit wR auf 

die Hälfte abgesenkt. Insge-

samt ergibt sich für alle be-

kannten Situationen des prak-

tischen Strahlenschutzes mit 

Beteiligung von Neutronen 

eine Absenkung der effektiven 

Dosis. Zu Grunde gelegt wer-

den die Betrachtungen über 

die RBW von Strahlungen in 

ICRP-Publikation Nr. 92 von 

2003. Für Protonen wird der 

frühere konstante energieun-

abhängige Faktor wR-= 5 auf 

den Wert 2 abgesenkt. 

Zu Neutronen werden aus der 

experimentellen Forschung für 

stochastische Effekte wR-

Werte von 2-300 angegeben 

(Engels et al. 1998), in ICRP 

92 wird über Werte bis 100 

berichtet. Die hohen Werte 

hängen auch damit zusammen, 

dass etliche Forscher angeben, 

dass die RBW jeweils von der 

Dosis abhängt. Mit geringer 

werdender Dosis nimmt sie 

zu. Für Katarakte, die nach 

neueren Erkenntnissen zu den 

stochastischen Effekten ge-

zählt werden müssen, fanden 

Worgul et al. (1996b) Werte 

von 8-16 bei 250 mGy und 

250-500 bei 2 mGy für Neut-

ronen mit einer Energie von 

400 keV. 

In ICRP 103 wird dennoch 

behauptet (auf S. 285), die 

o.g. Funktion stelle eine „gute 

und konservative Näherung 

für die effektive Dosis bei den 

meisten Expositionsbedingun-

gen“ dar. In ICRP 92 (2003) 

heißt es auf S. 83, dass die 

Dosis in Neutronenfeldern für 

Energien zwischen 50 keV 

und 2,5 MeV konservativ be-

rechnet wird, aber außerhalb 

dieses Bereiches überschritten 

werden kann. 

In zwei Anwendungsfeldern 

zeigt sich beim Menschen, 

dass die erstere Einschätzung 

nicht zutreffend sein kann. 

Erstens ergaben sich bei Ana-

lysen des Neutronenanteils in 

der Atombombenstrahlung von 

Hiroshima und Nagasaki, für 

den in der konventionellen 

Auswertung eine RBW von 

10 verwendet wird, Werte von 

100 bzw. 65 (Kellerer et al. 

2006; Walsh 2013). 

Zweitens wurden in zahlrei-

chen Inzidenzstudien an Flug-

personal Strahlenschäden in 

Form von Krebserkrankungen 

beobachtet, die durch die offi-

ziell erhobenen geringen Do-

sen nicht erklärbar sind. Nach 

Lindborg et al. (2007) und 

BfS (2011) wird bei ihnen an-

nähernd die Hälfte der Dosis 

durch Neutronen und ihre 

Wechselwirkungsprodukte im 

Gewebe gebildet, sofern die 

Energiedosis nach dem Sche-

ma der ICRP gewichtet wird. 

Ab Flughöhen von 9 km auf-

wärts nimmt allerdings die 

Neutronendosis zugunsten der 

Protonendosis ab (Mares et al. 

2014). 

Letztere bildet jedoch eben-

falls einen bedeutsamen Bei-

trag. Die effektive Dosis des 

Flugpersonals wird derzeit 

vom Bundesamt für Strahlen-

schutz zu 2-5 mSv jährlich 

angegeben (BfS 2011). 

Untersuchungsergebnisse aus 

zusammenfassenden Inzidenz-

studien sind in Tabelle 3 an-

gegeben. Aufgeführt sind hier 

nur signifikante Ergebnisse 

und das Ergebnis für Leukä-

mie. Als Kontrollgruppe dien-

te jeweils die nationale Rate. 

Die deutlich erhöhten Risiko-

werte sind daher trotz des
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vielfach bestätigten erhebli-

chen Healthy-Worker-Effekts 

bei Flugpersonal, der – im 

Vergleich z.B. zu den japani-

schen Atombombenüberleben-

den – verhältnismäßig gerin-

gen Beobachtungsdauer und 

der zahlenmäßig kleinen Un-

tersuchungskohorten bemer-

kenswert. 

Die bekannteste Strahlenfolge, 

Leukämie, zeigt sich ebenfalls 

als erhöht an. Da es sich dabei 

um eine sehr seltene Krank-

heit handelt, ergab sich wahr-

scheinlich wegen zu geringer 

Fallzahlen in den zusammen-

gefassten Studien nach Tabel-

le 3 kein signifikantes Ergeb-

nis. In einer dort nicht einbe-

zogenen dänischen Studie an 

männlichem Cockpit-Personal 

mit mehr als 5.000 Flugstun-

den war akute myeloische 

Leukämie mit 3 Fällen sogar 

5-fach signifikant erhöht 

(Gundestrup et al. 1999). Die 

Gesamtkrebsrate im Vergleich 

zur dänischen Bevölkerung 

war in dieser Untersuchung 

signifikant um 20 % erhöht. 

In einem Kollektiv von 8507 

weiblichen Flugbegleiterinnen 

aus 4 nordischen Ländern tra-

ten 14 Fälle von Leukämie 

auf, was einer signifikanten 

Erhöhung gegenüber der Na-

tionalrate um den Faktor 1,89 

entspricht (Pukkala et al. 

2002). Brustkrebs- und Mela-

nomanstiege ergaben ähnliche 

Werte wie in Tabelle 1. Die 

mittlere Beobachtungsdauer 

betrug 23,6 Jahre. 

Manche Autoren halten das 

hohe Aufkommen von Mela-

nomen und anderen Haut-

krebserkrankungen bei Flug-

personal für nicht erklärbar, 

da die Haut (fälschlich, s. zu 

Forderung IV) als relativ un-

empfindlich gegenüber ioni-

sierender Strahlung angesehen 

wird. Man muss aber beden-

ken, dass sich in der kosmi-

schen Strahlung geladene Par-

tikel befinden, die in Gewebe 

nur eine kurze Reichweite ha-

ben. Im Flugzeug sind das vor 

allem Protonen, die auf der 

Körperoberfläche absorbiert 

werden und eine höhere Haut-

dosis erzeugen als in den üb-

rigen Geweben, die nur von 

dem durchdringenden Anteil 

der Strahlung betroffen sind. 

Ein weiterer Mehrfachbefund 

bei männlichem Flugpersonal 

ist das Auftreten erhöhter Ra-

ten von Prostatakrebs (Band et 

al. 1996; Buja et al. 2005; 

Nicholas et al. 1998; Pukkala 

et al. 2002; Yamane 2006). 

Die Strahlenempfindlichkeit 

der Prostata hat sich insbe-

sondere auch nach diagnosti-

schem Röntgen gezeigt 

(Myles et al. 2008). Es ist si-

cherlich kein Zufall, dass ne-

ben Hautkrebs die außen lie-

genden Organe Prostata und 

weibliche Brust vergleichs-

weise hohe Effekte zeigen, 

und die gemeinhin nur ange-

gebene effektive Dosis kein 

geeignetes Maß für die Aus-

wirkungen der kosmischen 

Strahlung auf die spezifischen 

Gewebe des menschlichen 

Körpers ist. 

Rafnsson und Mitarbeiter 

(2005) untersuchten das Auf-

treten von Katarakten bei Zi-

vilflugpiloten in einer Fall-

Kontrollstudie. Als Kontrolle 

dienten männliche Einwohner 

aus Reykjavik. Das Auftreten 

war bei den Piloten dreifach 

signifikant erhöht. 

Die langjährig durchgeführte 

deutsche Studie an Flugperso-

nal kann diese Erkenntnisse 

nicht widerlegen, da sie die 

Mortalität bei Piloten im Ver-

gleich zur übrigen Bevölke-

rung untersucht und damit die 

erfolgreich therapierten Krebs-

erkrankungen, die nicht auf 

dem Totenschein vermerkt 

sind, auslässt (Hammer et al. 

2012). Es geht bei der Frage 

des Strahlenrisikos für Piloten 

auch nicht darum, ob sie häu-

figer an Krebs erkranken als 

die Bevölkerung, sondern da-

rum, ob eine Schädigung vor-

liegt, die nicht aufgetreten wä-

re, wenn der Betreffende die-

sen Beruf nicht ausgeübt hät-

te. Dieses genau wird in der 

deutschen Studie nicht unter-

sucht. 

Das Flugpersonal gehört nach 

ICRP 92 tatsächlich auch zu 

den Fällen, die durch die o.g. 

Aussagen über „Konservativi-

tät“ bei der Ableitung der 

Wichtungsfaktoren nicht ge-

deckt sind. Nach Abb. 4.5 (S. 

79 in ICRP 2003), wo die 

Energiedosisrate in einem 

Flugzeug in Abhängigkeit von 

der Neutronenenergie aufge-

tragen ist, wird der weitaus 

überwiegende Teil der Dosis 

durch Neutronen von solchen 

mit höheren Energien als 2,5 

MeV geliefert. 

Bei Transport- und Lagerbe-

hältern für bestrahlte Brenn-

elemente oder hochaktive 

Wiederaufarbeitungsabfälle 

(z. B. CASTOR) liegen die 

austretenden Neutronen nach 

Messungen des BfS überwie-

gend in einem sehr viel nied-

rigeren Energiebereich als in 

Flughöhen, meistens unterhalb 

von 2,5 MeV mit einer maxi-

malen Häufigkeit bei ungefähr 

400 keV (Börst et al. 2000). 

Auch die von den Atombom-

ben auf Japan ausgesandten 

Neutronen wiesen überwie-

gend Energien unterhalb von 

2,5 MeV auf (Roesch 1987). 

Die o.g. Ergebnisse über ihre 

RBW zeigen ebenfalls keine 

Übereinstimmung mit den 

Annahmen der ICRP, die da-

her zu weiteren drastischen 

Unterschätzungen der von 

CASTOR-Behältern ausge-

henden Gesundheitsgefahren 

führen werden. 

Eine konservative Schätzung 

für chronische Exposition im 

Niederdosisbereich muss für 

alle Neutronenenergien einen 

Wert wR von mindestens 90 

benutzen. 

Die Senkung des Strahlungs-

wichtungsfaktors um mehr als 

die Hälfte für alle vorkom-

menden Protonen im Strahlen-

schutz kann ebenfalls nicht 

überzeugen. Sie wird in ICRP 

92 ausschließlich mit Werten 

aus dem Hochdosisbereich 

begründet, der für die Strah-

lentherapie mit Protonen von 

Interesse ist. Es ist aber be-

kannt, dass auch die RBW 

von Protonen mit abnehmen-

Tabelle 3. Meta-Analysen über Krebserkrankungen (Inzidenz) bei Flugpersonal Auszug von 
Ergebnissen 

Art der Erkrankung Anzahl ausge-

werteter Studien 

Relatives Risiko Vertrauensbereich 

Piloten u. männliches Kabi-

nenpersonal (Buja et al. 

2005) 

Alle Krebserkrankungen

Melanome

Anderer Hautkrebs

Non–Hodgkin-Lymphome

Leukämie

Stewardessen 

(a) Tokumaru et al. 2006

(b) Buja et al. 2006

Brustkrebs

Melanome

3

3

2

2

2

5 (a) 

7 (b) 

1,67

3,42

7,47

2,49

1,67

1,41 (a)

1,40 (b)

2,13 (a)

2,15 (b)

1,15-2,45 

1,94-6,05 

3,52-15,87 

1,03-6,03 

0,35-7,94 

1,22-1,62

1,19-1,65 

1,58-2,88

1,56-2,88 
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der Dosis und Dosisleistung 

ansteigt (Yang et al 1986; 

Mognato et al. 2003; Jones 

2016). 

5 Begründung der 
Forderung XI: Dosisfak-
toren und Ausbreitungs-
modelle 

Wie zu den Punkten I-VII die-

ser Stellungnahme belegt 

wurde, kann kein Zweifel da-

ran bestehen, dass der 

Tschernobylunfall in zahlrei-

chen Ländern somatische und 

genetische Schäden erzeugt 

hat. Die in einer umfangrei-

chen wissenschaftlichen Lite-

ratur niedergelegten Ergebnis-

se werden jedoch von der 

ICRP nicht als Folge von Be-

strahlungen anerkannt, da sie 

behauptet, dass die Dosis in 

den entsprechenden Bevölke-

rungen durch den Tscherno-

bylfallout viel zu klein gewe-

sen sei, um statistisch erkenn-

bare Effekte zu bewirken. Sie 

beruft sich dabei auf Angaben 

des Strahlenkomitees der Ver-

einten Nationen (UNSCEAR 

1988). Selbst in den hochver-

strahlten Gegenden der Anrai-

nerländer mit mehr als 37 

kBq/m² Bodenbelastung mit 

Cs-137 soll sie im Mittel nicht 

mehr als etwa 10 mSv betra-

gen (effektive Lebenszeitdo-

sis). Für die Türkei und die 

weiter entfernten Länder Zent-

raleuropas soll sie unterhalb 

von 1,2 mSv liegen. 

Zahlreiche Studien über Chro-

mosomenaberrationen in den 

weißen Blutkörperchen der 

Bewohner solcher Gegenden, 

die man als „Biologische Do-

simetrie“ auffassen kann, zei-

gen jedoch, dass die Dosen 

tatsächlich um den Faktor 10 

bis 100 höher liegen müssen 

(Yablokov et al. 2009). Die 

biologische Dosimetrie erfasst 

dabei auch die Beiträge der 

inkorporierten radioaktiven 

Stoffe. So entsprachen zum 

Beispiel kurz nach dem Unfall 

gemessene Werte für dizentri-

sche Chromosomen in Salz-

burg etwa 60 mSv Ganzkör-

perdosis, im benachbarten 

Berchtesgaden etwa 30 mSv 

(Pohl-Rüling et al. 1991; Ste-

phan et al 1993). In der größ-

ten Gruppe an untersuchten 

Personen aus den höchstbelas-

teten Gebieten von Weissruss-

land – 330 gesunde Erwach-

sene – wurde eine Aberrati-

onsrate gemessen, die etwa 

150 mSv entspricht (Dom-

racheva et al. 2000). 

Die Dosis bei Personen, die 

Radionuklide durch Inhalation 

oder Aufnahme in den Ma-

gen/Darm-Trakt (Ingestion) 

aufnehmen, kann nicht direkt 

gemessen werden. Deshalb 

wird mit Modellrechnungen 

gearbeitet, bei denen durch-

weg vereinfachte Annahmen 

gemacht werden müssen. Das 

UNSCEAR-Komitee hat u. a. 

angenommen, dass außer den 

Radionukliden Cs-137 und 

Cs-134 alle dosisrelevanten 

Spalt- und Brutprodukte sowie 

Bestandteile des Kernbrenn-

stoffs außerhalb eines 100 

km-Umkreises vom Tschern-

obylreaktor keine Rolle mehr 

spielen. Aus den gemessenen 

Bodenkontaminationen für die-

se Isotope haben sie die Dosis 

durch die Bodenstrahlung und 

durch Inhalation ermittelt. 

Für die Dosis nach Inkorpora-

tion von Radionukliden hat 

die ICRP Stoffwechselmodel-

le entwickelt, die den Anteil 

und Verbleib des jeweiligen 

chemischen Elements in den 

verschiedenen Kompartimen-

ten des Körpers beschreiben, 

damit daraus die jeweilige Or-

gandosis berechnet werden 

kann. Das Ergebnis sind Do-

sisfaktoren in der Einheit Sv 

pro Bq für Inhalation und In-

gestion für verschiedene Al-

tersklassen, die nach StrlSchV 

verbindlich im Strahlenschutz 

für die Umwelt und an Ar-

beitsplätzen einzusetzen sind. 

Sie werden je nach Fragestel-

lung einerseits als konserva-

tiv, im anderen Fall als real 

betrachtet, ohne dass jeweils 

ein wissenschaftlicher Beleg 

dafür vorliegt, denn die Werte 

werden ohne Vertrauensbe-

reich angegeben. Dieses wur-

de vom BUND schon früher 

kritisiert (Dannheim et al. 

2000). 

In die Modellrechnungen ge-

hen naturgemäß zahlreiche 

Parameter ein, die wiederum 

ohne Vertrauensbereich ver-

wendet werden. Internationale 

Untersuchungen haben ge-

zeigt, dass die Unsicherheit 

der Dosisfaktoren mehrere 

Größenordnungen betragen 

kann (Roy et al. 1998; Dann-

heim et al. 2000). Dennoch 

wird anhand solcher Dosisfak-

toren entschieden, ob z. B. 

Grenzwerte eingehalten wer-

den oder die Anerkennung ei-

ner Berufskrankheit abgelehnt 

werden kann. 

Das gleiche grundsätzliche 

Problem besteht bei den vor-

geschriebenen Ausbreitungs-

rechnungen für Radionuklide, 

wenn es darum geht, aus den 

Emissionen einer Quelle die 

Dosis bei den Anwohnern zu 

ermitteln. Bevor die o. g. Do-

sisfaktoren zur Anwendung 

kommen, müssen die Nuklid-

konzentrationen am Aufent-

haltsort der Personen ermittelt 

werden (Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift zu §47 Strl 

SchV, AVV). 

Die Verdünnung der luftge-

tragenen Radionuklide (gas-

förmig oder als Aerosol) er-

folgt mit den Parameterwerten 

des Anhangs 7 der AVV. Für 

6 Diffusionskategorien wer-

den von der Emissionshöhe 

und von der Entfernung zur 

Quelle abhängige Ausbrei-

tungsparameter angegeben, die 

als Mittelwerte von Experi-

menten, die in Jülich und 

Karlsruhe durchgeführt wur-

den, bestimmt wurden. Diese 

Vorgehensweise kann die Va-

riabilität der atmosphärischen 

Ausbreitungsbedingungen 

nicht annähernd korrekt abbil-

den. 

Bei der Ausbreitungsrechnung 

nach AVV wird angenommen, 

dass 

 das Gelände eben ist, 

 die Emissionsrate konstant 

ist, 

 das meteorologische Wind-

feld stationär und homogen 

ist, 

 die Turbulenz stationär und 

homogen ist, 

 die Diffusion in Transport-

richtung vernachlässigbar ge-

genüber dem horizontalen 

Transport ist, 

 die Schadstofffahne einmal 

am Boden reflektiert wird. 

Sofern das Gelände nicht eben 

ist, soll das durch Korrek-

turfaktoren berücksichtigt wer-

den. 

Eine Kritik der AVV wurde 

von Schumacher und Hinrich-

sen in einem Strahlenbiologi-

schen Gutachten vorgenom-

men, das das schleswig-hol-

steinische Energieministerium 

im Zusammenhang mit den 

Aufklärungsbemühungen um 

das Leukämievorkommen beim 

AKW Krümmel in Auftrag 

gegeben hatte (Hinrichsen 

2001; Schumacher 2001). Zu 

den Ausbreitungsrechnungen 

wurden in der Zusammenfas-

sung des Gutachtens folgende 

Feststellungen getroffen: 

 „Ein gravierender Schwach-

punkt des Gaußschen Modells 

liegt darin, dass es nur bei 

bestimmten orografischen Vor-

aussetzungen Gültigkeit hat, 

die mehr oder minder idea-

lisierte Bedingungen darstel-

len, die kaum anzutreffen 

sind. So können insbesondere 

in komplex gegliedertem Ge-

lände oder bei Vorliegen einer 

komplexen Metereologie (wie 

das Vorhandensein eines grö-

ßeren Gewässers) Gauß-Mo-

delle zu falschen Ergebnissen 

betreffend der Bestimmung 

der ortsabhängigen Schadstoff-

konzentration in der Luft füh-

ren. 

 Ein weiteres Problem liegt 

in der Anwendung vereinfach-

ter Schemata für die genann-

ten Ausbreitungskategorien. 

Außerdem kann es zu einer 

Fehlzuordnung von Ausbrei-

tungskategorien kommen. Ein 

Zusammenwirken dieser bei-

den Fehlerquellen kann zu 

signifikanten Unterschätzun-

gen der Expositionen führen. 

 Weiterhin sind Diskrepan-

zen zwischen theoretisch er-

rechneten und gemessenen 

Werten für die Ausbreitung 

von Radioaktivität in Abhän-
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gigkeit von der Emissionshö-

he und Entfernung von der 

Quelle beobachtet worden. 

Die Anwendung von gemittel-

ten Werten aus Langzeitaus-

breitungen für die Berechnung 

von Kurzzeitausbreitungen 

kann zu Verfälschungen und 

folglich Unterschätzungen füh-

ren. Von besonderem Interes-

se ist auch, was als Quasi-

Langzeitausbreitung bezeich-

net wird, charakterisiert durch 

eine Vielzahl von Kurzzeit-

Emissionen (eine Stunde Dau-

er) über einen längeren Zeit-

raum, z.B. von einem Jahr, 

anstatt einer kontinuierlichen 

Emission. Die gesamte Jah-

resexposition aus der Summe 

solcher kurzen Emissionen 

kann den Grenzwert für Lang-

zeitausbreitungen um einen 

Faktor von 5,5 höher legen, 

wenn ersatzweise mit Lang-

zeitausbreitung gerechnet wird.“ 

Beim Normalbetrieb eines 

Leichtwasserreaktors, wie sie 

in Deutschland betrieben wer-

den, geht man für den Luft-

pfad davon aus, dass die Kno-

chenmarksdosis eines Klein-

kindes oder Erwachsenen zu 

etwa 2 Dritteln durch äußere 

Gammastrahlung zustande 

kommt, indem die Person sich 

einerseits in einer radioaktiven 

Atmosphäre aufhält, anderer-

seits durch im Boden abgela-

gerte Nuklide bestrahlt wird 

(Bonka 1982). Ein weiteres 

Drittel ergibt sich durch Inges-

tion, die die Person durch die 

aus der Luft abgelagerte Radi-

oaktivität in der Nahrungsket-

te erfährt. Die Inhalation der 

Radioaktivität gilt demgegen-

über als vernachlässigbar. 

Man muss also berechnen, 

wieviel von der Luftradioakti-

vität durch trockene Ablage-

rung (sie kann z. B. bei ele-

mentarem Jod um den Faktor 

80 variieren) und durch Regen 

in den Boden gelangt. Des 

Weiteren ermittelt man die In-

gestion. Dazu berechnet man 

die Kontaminationen der 

Nutzpflanzen, die in der be-

treffenden Region angebaut 

werden mit Hilfe sog. Trans-

ferfaktoren, die in der AVV 

aufgeführt sind. Diese geben 

z.B. für den Weide-Kuh-

Milchpfad an, wieviel Aktivi-

tät vom Boden in die Pflanze, 

von der Pflanze in die Kuh 

und von da in die Milch ge-

langt. Als weitere Faktoren 

gehen die tägliche Verzehr-

menge und Wasseraufnahme 

der Kuh, Ernährungsgewohn-

heiten der Referenzperson 

usw. ein. 

Die mangelnde Konservativi-

tät der Ergebnisse in den ver-

schiedenen Zwischenschritten 

der Modellierung war bereits 

von Teufel, Franke und Stein-

hilber-Schwab in der früheren 

Enquete-Kommission des Deut-

schen Bundestages „Zukünfti-

ge Kernenergie-Politik“ kriti-

siert worden (Teufel et al. 

1980). Insbesondere hatten sie 

nachgewiesen, dass die Trans-

ferfaktoren Boden-Pflanze um 

Größenordnungen größer sein 

können als die damals von der 

SSK nach ICRP vorgeschla-

genen Werte. Auch für die 

Transferfaktoren werden bis 

heute keine Vertrauensberei-

che angegeben. 

Dass die Modellrechnungen 

bei kerntechnischen Anlagen 

auch im Normalbetrieb nicht 

zutreffen können, ergibt sich 

aus zahlreichen Beobachtun-

gen über Strahleneffekte in 

der Umgebung solcher Anla-

gen, es sei denn, diese gäben 

deutlich mehr Radioaktivität 

ab als genehmigt. Insbesonde-

re sind in etlichen europäi-

schen Ländern sowie in den 

USA und Japan Leukämieer-

krankungen bei Kindern und 

Erwachsenen in der Umge-

bung von Atomkraftwerken 

und anderen Nuklearanlagen 

aufgetreten (Baker 2007; Gar-

dner et al. 1990; Goldsmith 

1992; Hoffmann et al. 1990, 

1996, 2007; Körblein et al. 

2012a; Körblein 2012b; Möh-

ner et al. 1993; Morris et al. 

1996; Pobel et al. 1997; Ro-

man et al. 1987). Überall hieß 

es offiziell, die zugehörige 

Bevölkerungsdosis sei viel zu 

klein für einen Strahleneffekt. 

Andere Risikofaktoren konn-

ten jedoch nicht ausgemacht 

werden und die einzige Über-

einstimmung besteht darin, 

dass die jeweilige Anlage ra-

dioaktive Stoffe emittiert. Es 

ist daher wissenschaftlich un-

sinnig, die auf Schätzwerten 

ohne Vertrauensbereich basie-

rende Dosisangabe gegen die 

Evidenz auszuspielen. 

In Deutschland ergab sich in 

der sog. KiKK-Studie sogar 

ein signifikanter Aufwärts-

trend des Leukämierisikos bei 

Kleinkindern der Altersgruppe 

0-4 Jahre mit abnehmender 

Entfernung vom AKW. Un-

tersucht wurde die Umgebung 

für alle AKWs zusammenge-

nommen für den Zeitraum 

1980-2003. Im 5 km-Umkreis 

ergab sich eine signifikante 

61%-ige Erhöhung der Ge-

samtkrebsrate bei Kindern bis 

zu 5 Jahren, wobei als Kon-

trolle entsprechende Fälle au-

ßerhalb dieses Gebietes ge-

wählt wurden (Spix et al. 

2008). 

Die Leukämierate war im 5 

km-Umkreis in dieser Gruppe 

um 119% erhöht, das ist etwas 

mehr als eine Verdopplung 

gegenüber normal. Die Auto-

ren und die SSK behaupten, 

für diesen Effekt sei eine Do-

sis von 2 Sv erforderlich und 

dies sei mehr als das Tausend-

fache der realen Dosis (reale 

Dosis demnach ˂ 2 mSv an-

genommen). Die Verdopp-

lungsdosis für Leukämie bei 

Kleinkindern wird jedoch 

selbst bei den japanischen 

Überlebenden nicht als so 

hoch eingeschätzt. Aus den 

Angaben über Leukämie 

durch natürliche Hintergrund-

strahlung von Kendall et al. 

(2013) leitet sich eine Ver-

dopplungsdosis von ca. 8 mSv 

ab. Das entspräche demnach 

nur mehr als dem 4-fachen der 

realen Dosis. 

Zu den somatischen Folgen 

müssten aber die Beiträge der 

Leukämieinduktion durch 

vorgeburtliche und genetische 

Strahleninduktion addiert wer-

den, die sich bei chronischer 

Exposition derzeit nicht quan-

tifizieren lassen. 

Auf jeden Fall ist es unum-

gänglich, mögliche Fehler der 

Modellrechnungen anzuer-

kennen, sowie die Tatsache, 

dass sich die Expositionen der 

Bevölkerung durch physikali-

sche Betrachtungen nicht prä-

zise bestimmen lassen. 

6 Begründung der 
Forderung XII: Änderung 
der Freigaberegelung 

Die Strahlenschutzverordnung 

sieht in § 29 vor, dass eine 

Freigabe von radioaktiven 

Stoffen erfolgen kann, wenn 

festgelegte Höchstwerte der 

Aktivitäten einzelner Radio-

nuklide eingehalten werden. 

Es erfolgt eine Differenzie-

rung nach einer uneinge-

schränkten Freigabe bzw. ein-

geschränkten Freigaben in 

verschiedenen Pfaden (Depo-

nie, Müllverbrennung, Metall-

schmelze). Die jeweiligen Stof-

fe werden durch die Freigabe 

als nicht radioaktiv deklariert 

und können in Stoffströme 

oder die Umwelt gelangen und 

auf verschiedenen Pfaden 

Mensch und Natur Strahlen-

dosen aussetzen. Während die 

ursprüngliche Freigaberege-

lung (vor dem Jahr 2001) sich 

auf geringe Mengen von Stof-

fen mit geringster Aktivität 

bezog, umfasst die Freigabe-

regelung der StrlSchV 2001/ 

2011 sehr hohe Mengen von 

mehreren 100.000 Tonnen Ma-

terial mit jährlich begrenzten 

Mengenabgaben (Neumann 

2013). 

Die EU-Richtlinie legt zwar in 

Anhang VII, Tabelle A 

Höchstwerte für die Freigabe 

von Materialien, die „für jede 

Menge und jede Art von Fest-

stoff als Standardwerte dienen 

können“ fest. Diese Werte lie-

gen in der Größenordnung der 

Höchstwerte für die uneinge-

schränkte Freigabe nach § 29 

StrlSchV/Anlage III Tabelle 1. 

In Anhang III Ziffer 3 der EU-

Richtlinie werden allgemeine 

Freistellungs- und Freigabe-

kriterien etabliert, wenn „die 

radiologischen Risiken (...) so 

gering sind, dass kein Rege-

lungsbedarf besteht“ und „die 

Tätigkeit als gerechtfertigt 

eingestuft“ wurde. In Punkt 3. 

d) wird die Möglichkeit einer 

Bewertung eröffnet, wenn die 
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Mengen nicht den Tabellen A 

und B entsprechen und – für 

künstliche Radionuklide – für 

eine Einzelperson die erwarte-

te effektive Dosis „im Bereich 

von 10 μSv jährlich oder we-

niger“ liegt. Dies bedeutet, 

dass über die EU-Richtlinie 

das „10 μSv-Konzept“ weiter-

geführt wird. Dieser Ansatz ist 

nicht akzeptabel: 

Grundsätzlich widerspricht die 

Freigaberegelung den Prinzi-

pien des Strahlenschutzes, 

wonach jegliche zusätzliche 

und vermeidbare Strahlenbe-

lastung zu unterlassen ist (Mi-

nimierungsgebot der Strahlen-

schutzverordnung). In unver-

meidbaren Fällen, z.B. in der 

medizinischen Diagnostik o-

der beim Flugverkehr bedarf 

es hierzu einer Rechtfertigung 

und darüber hinaus immer ei-

ner Minimierung der Strah-

lendosen. Diese Rechtferti-

gung liegt bei der Freigabe 

von Atommüll aus dem Abriss 

von Atomkraftwerken nicht 

vor – ein Alternativenver-

gleich erfolgt regelhaft nicht. 

Auch gemäß dem Grundge-

setz ist zum Schutz von Leben 

und Gesundheit jegliche Frei-

setzung von gesundheitsge-

fährdenden Stoffen so gering 

wie möglich zu halten. Im 

Falle der Freigabe haben mög-

liche Betroffene durch die 

Nicht-Deklaration keine In-

formation über mögliche und 

tatsächliche Strahlendosen, so 

dass eine Kontrolle der Aus-

breitung der radioaktiven 

Stoffe und passive oder aktive 

Schutzmaßnahmen nicht mög-

lich sind. Durch die Art des 

(erlaubten) Umgangs mit frei-

gemessenem Abfall ist eine 

Rückholbarkeit nicht möglich. 

Die aktuellen Freigabewerte 

(Anlage III StrlSchV) beruhen 

auf zahlreichen Annahmen 

und Voraussetzungen, die 

nach den Ausführungen zu I 

bis VII überholt sind. Die Re-

gelungen in der StrlSchV so-

wie in der EU-Richtlinie ent-

ziehen zudem die Freigabe-

praxis sowohl der Rechtferti-

gung als auch der Minimie-

rungspflicht. Dies erfolgt durch 

Setzung eines Dosisrichtwer-

tes von 10 μSv pro potentiell 

durch Strahlung aus freigege-

benen Stoffen belasteter Per-

son im Jahr. Dieser Wert 

grenzt willkürlich diesen Be-

reich von Strahlenbelastungen 

durch Freigabe aus dem Rege-

lungsbereich des Strahlen-

schutzes aus. Dieser Wert, der 

durch die IAEA und nicht 

durch demokratisch legiti-

mierte Gremien vorgegeben 

ist, unterstellt, dass das durch 

diese Dosen hervorgerufene 

Risiko von Erkrankungen und 

Todesfällen hinzunehmen ist. 

Dies widerspricht dem Er-

kenntnisstand im Strahlen-

schutz, dass es keine untere 

Schwelle der Ungefährlichkeit 

gibt. Daher widerspricht die 

Freigaberegelung grundsätz-

lich den Zielen des Strahlen-

schutzes. Anstelle einer Frei-

gabe ist eine geordnete Depo-

nierung mit hohen Schutzan-

forderungen vorzunehmen. 

Bei der Ableitung der Freiga-

bewerte nach Anlage III 

StrlSchV wurden in Modell-

berechnungen zahlreiche An-

nahmen unterstellt, die nicht 

mehr gelten, in der Praxis der 

Freigabe nicht vorgeschrieben 

sind oder nicht kontrolliert 

werden (können) (Neumann 

2014). Die aufgrund der der-

zeitigen Freigaberegelung 

durch den Abriss von Atom-

kraftwerken zu erwartenden 

Abfallmengen sind weitaus 

höher als ursprünglich unter-

stellt wurde. Modellannahmen 

zur Ableitung der Freigabe-

werte, z.B. über erforderliche 

Jahres-Kapazitäten von Depo-

nien oder Arbeitsmodalitäten 

die Strahlenbelastung aufzu-

teilen, werden in der Realität 

weder vorgeschrieben, noch 

eingehalten, noch kontrolliert. 

Es wurden bei der Verab-

schiedung der StrlSchV 2001 

durch das BMU auch Krite-

rien wirtschaftlicher Abwä-

gung angewendet (ALARA-

Prinzip). Dies widerspricht 

den Grundsätzen des Strahlen-

schutzes zur Minimierung der 

Strahlenbelastung (ALASTA-

Prinzip). Aus diesen Gründen 

besteht keine belastbare, nach-

vollziehbare Begründung für 

die Freigabewerte. Bei der 

Ableitung der Werte wurde 

sich darauf verlassen, dass ein 

bestimmter Freigabepfad aus 

einer Quelle der freizugeben-

den Materialien bestimmend 

ist. Tatsächlich muss jedoch 

aufgrund höherer Mengen von 

Abfällen, die zeitlich kon-

zentriert durch parallelen Ab-

riss von Anlagen anfallen, 

sowie durch gleichzeitige Ex-

positionen aus mehreren Frei-

gabepfaden mit einer Kumu-

lierung von Strahlendosen ge-

rechnet werden. 

Die Stoffe, für die eine Frei-

gabe nach StrlSchV vorgese-

hen war, sind gesondert und 

gegen Freisetzungen gesichert 

aufzubewahren. Sie können in 

besonders gesicherte Depo-

nien oder in ein oberflächen-

nahes Endlager verbracht 

werden. Auch möglich ist die 

Lagerung in entkernten Ge-

bäuden des Atomkraftwerkes 

oder verbunkert auf dessen 

Gelände. Diese vier Optionen 

sollten gleichwertig verfolgt 

und geprüft werden. 

7 Begründung der 
Forderung XIII: Besetzung 
von Fachgremien und 
Einrichtung unabhängi-
ger Lehrstühle 

Die ICRP besitzt weder eine 

fachliche noch eine demokra-

tische Legitimation. Ihre Mit-

glieder rekrutieren sich viel-

mehr selbst (Dannheim et al. 

2000). Ihre einseitig auf An-

wenderinteressen ausgerichte-

te Denkweise erkennt man an 

der Tatsache, dass zahlreiche 

internationale Befunde über 

Niederdosiseffekte wie z.B. 

die genannten über kardiovas-

kuläre oder genetisch indu-

zierte Erkrankungen ausge-

blendet oder erst nach Jahr-

zehnten berücksichtigt werden 

wie die Effekte nach Röntgen-

exposition in utero. Die deut-

sche Strahlenschutzkommissi-

on repräsentiert in großer 

Mehrheit eine gleiche selekti-

ve Wahrnehmung. Einer wis-

senschaftlich seriösen Diskus-

sion der Ergebnisse der KiKK-

Studie (Kinderkrebs bei deut-

schen AKW) von 2007 ist sie 

ausgewichen. Die realen und 

noch zu erwartenden Gesund-

heitsschäden der Reaktorka-

tastrophen von Tschernobyl 

und Fukushima werden von 

ihr bis heute negiert oder ver-

harmlost, ebenso wie die Un-

tersuchungen über Schäden 

durch diagnostisches Röntgen 

oder berufliche Exposition. 

Angesichts der großen Bedeu-

tung einer objektiven Ein-

schätzung der Gesundheitsri-

siken durch niedrige Dosen 

ionisierender Strahlung müs-

sen die beauftragten Fachgre-

mien: 

 das gesamte Spektrum der 

relevanten Fachdisziplinen ab-

decken (Dosimetrie, physika-

lische Strahlenwirkung, biolo-

gische Strahlenwirkungen, 

Strahlenepidemiologie, Ethik, 

Risikokommunikation) 

 die Unabhängigkeit ihrer 

Mitglieder sicherstellen. Alle 

Teilnehmer, insbesondere auch 

jene aus dem Bereich der In-

dustrie müssen ihre Interes-

senkonflikte offenlegen. An 

Diskussionen und Entschei-

dungen, die direkt oder indi-

rekt die Interessen ihrer Ar-

beitgeber betreffen, dürfen 

diese Mitglieder sich nicht be-

teiligen 

 ihre Arbeit transparent ge-

stalten. Vertreter von Be-

troffenen sind anzuhören und 

in Abwägungsprozesse einzu-

beziehen. Die Öffentlichkeit 

ist angemessen zu informieren 

und einzubeziehen 

 sich regelmäßig einer ex-

ternen Begutachtung stellen 

(Peer review) 

 ihre Methoden, Verfahren 

und Abwägungsgründe re-

gelmäßig vor den zuständigen 

staatlichen Organen offenle-

gen und begründen 

 mit Fachgremien der ein-

schlägigen wissenschaftlichen 

Fachgesellschaften in einen 

Dialog auf Augenhöhe eintre-

ten sowie deren Rat berück-

sichtigen. 

Angesichts eines eklatanten 

Mangels an universitärer For-

schung und Lehre im Bereich 

einer unabhängigen Strahlen-
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biologie bzw. Strahlenmedizin 

– angesichts auch des Um-

standes, dass Wirtschaftsun-

ternehmen zunehmend Ein-

fluss auf Universitäten über 

die Finanzierung von Profes-

suren gewinnen, sollen die 

Wissenschaftsministerien von 

Bund und Ländern die Ein-

richtung unabhängiger Lehr-

stühle an den Universitäten 

initiieren. 
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havarierten Reaktor stark mit 

der Verteilung der Radionu-

klide korrelierte, die anhand 
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auf Hiroshima und Nagasaki – 
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spiriert von Alice Stewart, die 
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so konsequent analytisch, me-
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Ich habe Steve Wing das erste 

Mal persönlich getroffen, als 

ich mich im Jahr 1993 für das 

Master of Public Health 

(MPH) Programm in der Uni-

versity of North Carolina at 

Chapel Hill (UNC) bewarb. 

Ich kannte ihn aus Publikatio-

nen zum Gesundheitsrisiko 

niedriger Strahlendosen, und 

er war die Empfehlung von 

Inge Schmitz-Feuerhake, die 

mich bis kurz vorher gemein-

sam mit Horst Kuni als Dok-

torand betreut hatte. Als ich 

1995 bei Steve mit meinem 

MPH-Studium anfing, stand 

die UNC im US-Ranking der 

besten Universitäten gemein-

sam mit Harvard auf Platz 1 

und hieß noch School of 

Public Health. Viel später 

wurde sie umbenannt in Gil-

lings School of Global Public 

Health – nach einer größeren 

Spende einer Firma, die mit 

klinischen Studien u.a. in Ent-

wicklungsländern viel Geld ver-

dient hatte. Steve war entsetzt 

und alarmiert, engagierte sich 

gegen diese Vereinnahmung 

der akademischen Einrichtung 

durch corporate interests. Un-

ter der Überschrift „Getting 

UNC in line“ schrieb er am 

26. Jan. 2015 in einem 

beißend ironischen Beitrag: 

„(…) There are far too many 

buildings and schools in the 

UNC system that have not 

been named for wealthy indi-

viduals and companies.” Und 

weiter: „(…) funding UNC 

through wealthy donors helps 

protect the university from the 

influence of elected officials 

who control tax dollars.” 

Steve war ein begnadeter Leh-

rer, engagierter Betreuer, kri-

tischer Denker – auf der Su-

che nach dem Kern, dem 

reason und purpose of Public 

Health – Epidemiologie war 

für ihn die Wissenschaft für 

die Betroffenen, the science 
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Im Abschnitt 1.3 „Krebsmor-

talität“ wurde für das Strah-

lenrisiko für solide Tumoren 

bei den japanischen Atom-

bombenüberlebenden ein Wert 

von 24 % pro Sv angegeben, 

der aus Daten von Ozasa et al. 

(2012), Tabelle 9, folgen soll. 

Diese Angabe ist falsch, eben-

so der Wert von 26,4 % pro 

Sv für Personen bei Expositi-

on im Alter von 30 J. Die zi-

tierten Autoren geben kein  

absolutes Strahlenrisiko für 

die Kohorte aller Altersklas-

sen an. 

Nach Tabelle 9 von Ozasa et 

al. wurden in den Dosisgrup-

pen 0,005 Gy bis 2+ Gy durch 

Strahlung 525 Tote erzeugt 

(Spalte 5). Die Anzahl sämtli-

cher Todesfälle in der Kohorte 

ergibt sich annähernd aus der 

Summe der Krebstodesfälle 

(6.308) und der Todesfälle 

durch Nicht-Krebserkrankun-

gen (19.779) zu 26.087. Damit 

erhält man eine Rate von 

525/26.087 = 0,0201 an strah-

lenbedingten Krebstoten. Für 

die Kohorte wird eine mittlere 

Dosis von 0,2 Gy angegeben 

(Seite 236). Somit erhält man 

ein absolutes Strahlenrisiko 

für solide Tumoren von 10,1 

% pro Gy. Die Einheit Gy ist 

in der Arbeit mit Sv gleichzu-

setzen, da für Neutronen eine 

RBE von 10 eingesetzt wird 

(Seite 231). Zusammen mit 

den 2 % pro Sv für Leukämie 

erhält man somit 12 % pro Sv, 

wie es in etwa der Angabe der 

ICRP entspricht, die ja noch 

den DDREF=2 verwendet. 

Ozasa et al. weisen aber da-

rauf hin, dass die Werte für 

das ERR/Sv im Dosisbereich 

unterhalb von 100 mSv sehr 

viel höher liegen als der linea-

ren Dosis-Wirkungs-Beziehung 

entspricht. Um diesen Dosis-

bereich geht es eigentlich in 

der Strahlenschutzgesetzge-

bung. Während für die lineare 

Approximation ein ERR/Sv = 

0,42 erhalten wird, betragen 

nach Fig.5 die Werte für 40 

mSv 1,7 und für 30 mSv 1,8, 

also bis zum 4-fachen des li-

near ermittelten Wertes. Das 

gilt dann auch für das absolute 

Strahlenrisiko, das zum ERR/ 

Sv proportional ist. 

Die Autoren haben für diese 

Steigerung keine Erklärung. 

Von der ICRP muss aber ver-

langt werden, dass sie konser-

vativ vorgeht. Die von uns 

behauptete Unterschätzung des 

Risikos für Krebsmortalität 

durch die ICRP um mindes-

tens den Faktor 5 ist somit 

auch durch die Daten von 

Ozasa et al. begründbar. 

Für die Autoren: 

Inge Schmitz-Feuerhake  
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